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Gemeinde Bispingen 133. Anderung des Flachennutzungsplans

Praambel

Aufgrund des 8 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 58 des
Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Bispin-
gen in der heutigen Sitzung die 133. Anderung des Flachennutzungsplanes, Be-
zeichnung: ,Kindertagesstatte am Heidepark®, bestehend aus den beigefliigten Plan-
zeichnungen und der Begriindung, beschlossen.

Bispingen, 16.02.2023

L. S. gez. Dr. Jens Biilthuis
Der Birgermeister

Verfahrensvermerke

1. Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Bispingen hat in seiner Sitzung am
14.10.2021 die Aufstellung der 133. Anderung des Flachennutzungsplanes beschlos-
sen.

Der Aufstellungsbeschluss ist gem. § 2 Abs. 1 BauGB am 11.06.2022 ortsiiblich be-
kannt gemacht worden.

Bispingen, 01.03.2023

L. S. gez. Dr. Jens Biilthuis
Der Birgermeister

2. Kartengrundlage
Amtliche Karte 1 : 5.000 (AK 5)
Maf3stab 1:5.000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nds. Vermessungs- und Katasterverwal-
tung, Stand 2022

©‘§ LGLN

Landesamt fir Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen

Regionaldirektion Sulingen-Verden

3. Planverfasser
Der Entwurf der 133. Anderung des Flachennutzungsplans der Gemeinde Bispin-
gen wurde ausgearbeitet von:

H&P Ingenieure GmbH
Albert-Schweitzer-Stralle 1
30880 Laatzen
gez. Schneider
Laatzen, 17.02.2023 Planverfasser
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4. Offentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Bispingen hat in seiner Sitzung am
13.10.2022 dem Entwurf der 133. Anderung des Flachennutzungsplans und der Be-
grindung zugestimmt und die offentliche Auslegung gemald § 3 Abs. 2 BauGB be-
schlossen.

Ort und Dauer der offentlichen Auslegung wurden am 21.10.2022 ortsiblich bekannt
gemacht. Der Entwurf der 133. Anderung des Flachennutzungsplans und der Be-
grindung haben vom 01.11.2022 bis einschlief3lich 05.12.2022 gemalRR § 3 Abs. 2
BauGB offentlich ausgelegen.

Gemal § 4a (4) BauGB wurden der Bekanntmachungstext und die Auslegungsunter-
lagen auf der Homepage der Gemeinde Bispingen zur Verfiigung gestellt.

Bispingen, 01.03.2023

L. S. gez. Dr. Jens Biilthuis
Der Birgermeister

5. Feststellungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Bispingen hat nach Prifung der Bedenken und Anregungen
gem. § 3 Abs. 2 BauGB die 133. Anderung des Flachennutzungsplanes nebst Be-
grindung in seiner Sitzung am 16.02.2023 beschlossen.

Bispingen, 01.03.2023

L. S. gez. Dr. Jens Biilthuis
Der Birgermeister

6. Genehmigungsvermerk
Die 133. Anderung des Flachennutzungsplanes wurde mit Verfiigung des Landkrei-

ses Heidekreis (Az.: 61.21.002.079) vom 24.05.2023 unter—Auflagen/mitMaRga-

ben/mit Ausnahme der durch ~ kenntlich gemachten Teile gemald § 6
BauGB genehmigt.

Der Landkreis Heidekreis hat die Genehmigungsverfigung gemaf § 3 a des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes als elektronisches Dokument mit einer qualifizierten elekt-
ronischen Signatur Gbermittelt.

Bispingen, 22.06.2023

L. S. gez. Dr. Jens Biilthuis
Der Birgermeister
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8. Bekanntmachung
Die Genehmigung der 133. Anderung des Flachennutzungsplans ist gemaR § 6 Abs. 5
BauGB am 30.06.2023 ortstiblich bekannt gegeben worden.

Die 133. Anderung des Flachennutzungsplanes ist damit am 30.06.2023 wirksam
geworden.

Bispingen, 03.07.2023

L. S. gez. Dr. Jens Biilthuis
Der Biurgermeister

9. Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der 133. Anderung des Flachennutzungs-
planes sind
- die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen
des genannten Planwerks gemafR § 214 (1) BauGB,
- nach § 214 (3) BauGB beachtliche Mangel des Abwégungsvorgangs
nicht geltend gemacht worden.

Bispingen,

L. S. Der Birgermeister

Fur diese Planung sind folgende Rechtsquellen maf3gebend:

Baugesetzbuch, BauGB, in Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634),
zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBI. | S. 674).
Baunutzungsverordnung, BauNVO, in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017
(BGBI. I S. 3786), geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. | S. 1802).
Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBI. | 1991 S. 58), zuletzt gean-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBL. I. S. 1057), geandert durch Artikel
3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. | S. 1802).
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Allgemeine Hinweise

l.

Innerhalb der Anderungsflachen besteht die Moglichkeit des Auftretens archaologischer Bo-
denfunde. Auf das Niedersachsische Denkmalschutzgesetz, NDSchG, § 6 ,Erhaltungs-
pflicht*, 8 13 ,Erdarbeiten und insbesondere § 14 ,Bodenfunde” wird hingewiesen. Boden-
funde unterliegen der Meldepflicht.

I.

Bei Bekanntwerden von Anzeichen einer mdglichen schadlichen Bodenverunreinigung ist die
Untere Bodenschutzbehoérde, Landkreis Heidekreis, unverziglich einzuschalten. Dies kdnn-
ten z.B. Vergrabungen (Hausmiill, Bauschutt usw.) oder organoleptische Auffalligkeiten des
Bodens (Verfarbungen, Geruch usw.) sein.

M.

Alle Arbeiten an Geholzen (Fallung/Rodung/Beseitigung) haben zum allgemeinen Schutz
von Brutvdgeln entsprechend der gesetzlichen Regelungen des § 39 (5) 1. BNatSchG in der
Zeit vom 1. Oktober bis zum 28./29. Februar stattzufinden. Der gleiche Zeitraum sollte fur
den Abriss etwaiger Gebaude festgelegt werden. Bei Eingriffen auRerhalb dieses Zeitraumes
ist eine Okologische Baubegleitung (OBB) vorzusehen.



Gemeinde BISPINGEN
Landkreis Heidekreis

Planzeichnung im Malstab 1 : 5.000

133. Anderung des
Flachennutzungsplanes
»Kindertagesstatte am
Heidepark*

Darstellungen des rechtswirksamen Flachennutzungsplanes

Teilflache 1

Teilflache 2

Planzeichenerklarung gemal Planzeichenlegende

,Rechtswirksame Fassung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Bispingen"




Planzeichenerklarung
(Rechtswirksame Fassung des Flachennutzungsplans der Gemeinde Bispingen)

@ Wohnbauflachen
(§ 1 Abs.1 Nr.1 BauNVO)

Mischgebiete
(§ 6 BauNVvO)

Geschossflachenzanhl, als Hochstmafl

Flachen fir den Gemeinbedarf

Schule

Sozialen Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen

Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende
Gebaude und Einrichtungen

O 0|3

Feuerwehr

Spielanlagen

Sonstige Uberdrtliche und 6rtliche Hauptverkehrsstraen

P Ruhender Verkehr

L 3
L 3
L 3

Stromleitungen,oberirdisch




Grinflachen

Parkanlage

Friedhof

Spielplatz

Wasserflachen

Flachen fir die Landwirtschaft

Flachen fur Wald

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,
oder Abgrenzung des Maldes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

Grenze des Anderungsbereichs der 133. Anderung
des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Bispingen




Gemeinde BISPINGEN 133. Anderung des
Landkreis Heidekreis Flachennutzungsplanes

»Kindertagesstatte am
Heidepark*

Planzeichnung im Malstab 1 : 5.000
Anderungsdarstellungen

Teilflache 1

Teilflache 2

Planzeichenerklarung

(Anderungsdarstellungen)

O

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs

Wohnbauflachen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO)

Flachen fir den Gemeinbedarf, hier: ,,Kindertagesstatte"
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2a und Abs. 4 BauGB)




Gemeinde Bispingen
Landkreis Heidekreis

133. Anderung des Flachennutzungsplans
, Kindertagesstatte am Heidepark®

BEGRUNDUNG

ABSCHRIFT

Stand: Feststellungsbeschluss — 21.12.2022

Bearbeitung:

H&P Ingenieure
Laatzen / Soltau



133. Anderung des Flachennutzungsplans Gemeinde Bispingen H&P, Laatzen

INHALTSVERZEICHNIS Seite
Teil A: 4
1 Rechtsgrundlagen 4
2  Einleitung / Erfordernis / Verfahren 4
2.1 Ziele und Zwecke der Planung 5
2.2 Voraussichtliche Auswirkungen 5
2.3 Sich wesentlich unterscheidende Lésungen / Standortalternativen 6
3 Das Plangebiet 7
3.1 Lage und Beschreibung des Anderungsbereichs 7
4  Einfugung in die Gesamtplanung 7
4.1 Raumordnung und Landesplanung 7
4.3 Belange der Nachbargemeinden 8
4.4 Sonstige Rahmenbedingungen 8
5  Wirksamer Flachennutzungsplan / Anderungsdarstellungen 9
6  Grunordnung / Umweltschutz 10
6.1 Natur- und Landschaftsschutzgebiete / Sonstige Schutzgebietsausweisungen 10
6.2 Artenschutzrechtliche Belange 11
6.4 Kompensation 13
6.5 Wald / Waldabstand 15
7  Ver- und Entsorgung 17
8  VerkehrserschlieBung 18
9 Immissionen / Emissionen 19
Teil B: 20
1  Umweltbericht 20
1.1 Einleitung / Rahmenbedingungen 20
1.2 Ziele und Inhalte der Flachennutzungsplananderung 20
1.3 Umweltschutzziele aus tibergeordneten Fachgesetzen und Fachplanen und deren
Bertcksichtigung 20
1.4 Basisszenario / Nichtdurchfiihrung der Planung 22
1.5 Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzguter 22
1.6 Prifkriterien gem. Anlage 1 Nr. 2b aa bis hh zum BauGB 26
1.7 Artenschutzrechtliche Belange 27
1.9 Belange des Waldes 29
1.8 Vermeidung / Minderung wahrend der Bau- und Betriebsphase 30
1.9 Alternativen (Ziele und Standort) 30
1.10 Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 31
1.11 Uberwachung / Schwierigkeiten 33



H&P, Laatzen 133. Anderung des Flachennutzungsplans Gemeinde Bispingen

1.12 Allgemein verstandliche Zusammenfassung 34
2 Quellenangaben 35
Teil C: 36
Abwéagung und Beschlussfassung 36
ABBILDUNGSVERZEICHNIS Seite
Abbildung 1: Ubersicht AnderungshereiCh............ccooovioeieeceeeeece e 7
Abbildung 2: Auszug rechtswirksamer E.Iachennutzungsplan der Gemeinde Bispingen
(mal3stabslos verkleinert, Anderungsbereich markiert)..............cccoeeiiieeneeenn. 10
Abbildung 3: Ubersicht Schutzgebiete in der Umgebung des Anderungsbereiches.............. 11
Abbildung 4: Lage der POOIFIACHE .........coooei e 14
Abbildung 5: Abgrenzung der gesetzlich geschitzten Heide
(eingenordet, Kartengrundlage: Google-Luftbild)............ooouveiiiiiiiiiii 15
Abbildung 6: Abgrenzung Waldkante siidlich des Plangebietes.............cccovviiiiiiiieeiiieinnnnnn. 16
Abbildung 7: Ubersicht Schutzgebiete in der Umgebung des Anderungsbereiches.............. 21
Abbildung 8: Abgrenzung Waldkante siidlich des Plangebietes.............cccoviiiiiiiiieeiiieinnnnnn. 29
Abbildung 9: Lage der POOIFIACHE ...........oooi e 32

Abbildung 10: Abgrenzung der gesetzlich geschitzten Heide
(eingenordet, Kartengrundlage: Google-Luftbild).............cccoiiiiiiiiiiiiiiiie. 33

ANLAGENVERZEICHNIS

Anlage 1: Dipl.-Biol. Jan Brockmann: “Spezieller artenschutzrechtlicher Fachbeitrag ,,29646
Bispingen Kita-Planung Heidjerhaus” vom 30.07.2021

Anlage 2: Arbeitsgruppe Land & Wasser: ,Geplante Kindertagesstétte am Heidepark Prifung
des Plangebietes auf Vorkommen gesetzlich geschiitzter Biotope, August 2022

Anlage 3: Zacharias Verkehrsplanungen: E-Mail Bispingen, Kita Borsteler Stral3e (L 212) —
Bedarf Querungshilfen, vom 10.08.2022

Anlage 4: Dipl.-Biol. Jan Brockmann: Anlage zum ,Speziellen artenschutzrechtlichen Fach-
beitrag -Kita-Planung Heidjerhaus, 29646 Bispingen“ vom 30.07.2021 Ergénzung:
Artengruppe Reptilien
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Teil A:

1 Rechtsgrundlagen

Die 133. Anderung des Flachennutzungsplans der Gemeinde Bispingen wird mit Beschluss
des Verwaltungsausschusses der Gemeinde Bispingen vom 14.10.2021 aufgrund folgender
Rechtsvorschriften aufgestellt:

e Baugesetzbuch, BauGB, in Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. |
S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBI. |
S. 674).

e Baunutzungsverordnung, BauNVO, in der Fassung der Bekanntmachung vom
21.11.2017 (BGBI. I S. 3786), geéndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021
(BGBI. | S. 1802).

e Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planin-
haltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBI. |1 1991 S. 58),
zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBL. I. S. 1057),
geadndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. | S. 1802).

2 Einleitung / Erfordernis / Verfahren

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Bispingen hat in seiner Sitzung am 14.10.2021
die Aufstellung der 133. Anderung des Flachennutzungsplanes ,Kindertagesstatte am Hei-
depark” beschlossen.

Der Gemeinde Bispingen liegt der Entwurf der Bedarfsplanung fur die Kindertagesbetreuung
fur den Landkreis Heidekreis vor. Insgesamt betrachtet wird fir die Betreuung von Kindern
unter drei Jahren sowie auch fur Kinder vom dritten bis zum sechsten Lebensjahr in den
nachsten Jahren eine unzureichende Versorgung mit Betreuungsplatzen in der Gemeinde
Bispingen festgestellt.

Infolge der geplanten Wohnbaulandausweisungen und dem gewiinschten Zuzug von jungen
Familien ist eine ausreichende Anzahl an Betreuungsplatzen in der Gemeinde Bispingen
nicht gegeben. Es besteht ab dem vollendeten ersten Lebensjahr ein gesetzlicher - und da-
mit einklagbarer - Anspruch auf Forderung in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kin-
dertagespflege. Dieser Anspruch ergibt sich aus 8 24 SGB VIl (Achtes Buch Sozialgesetz-
buch).

Zur Deckung des zukinftig erkennbaren Bedarfes an Betreuungsplatzen bzw. zur Gewahr-
leistung einer gesetzlichen Kinderbetreuung mdchte die Gemeinde Bispingen auf den Fla-
chen des so genannten ,Heidjerhauses” und der angrenzenden bestehenden Stellplatzanla-
ge, eine voraussichtlich 4-zugige Kindertagesstatte mit entsprechenden Spiel- und Bewe-
gungsflachen errichten.

Das Plangebiet ist zweigeteilt und umfasst eine Teilflache westlich und eine Teilflache 6stlich
der L 212, Borsteler Stral3e.

Im rechtswirksamen Flachennutzungsplan der Gemeinde Bispingen wird der Anderungsbe-
reich westlich der StralRe als Flache fur Wald dargestellt. Faktisch wird der Nordteil der Fla-
chen bereits als Stellplatzanlage genutzt. Dariber hinaus befindet sich die Bebauung des so
genannten ,Heidjerhauses” im Anderungsbereich, ebenso die bestehende und genehmigte
Wohnnutzung ,Borsteler Stral3e 37“. Neben einer Anpassung des F-Plans an die tatsachli-
chen Verhaltnisse beziglich der Wohnnutzung sollen hier die planungsrechtlichen Voraus-
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setzungen fir die angesprochene Kindertagesstatte geschaffen werden: Flache fur den Ge-
meinbedarf mit der Zweckbestimmung ,Kindertagesstatte*.

Ebenfalls soll auf der gegentiberliegenden StralRenseite der F-Plan an die faktische Nutzung
angepasst werden. Hier soll die Darstellung ,Kindergarten / Kindertagesstatte* gestrichen
werden. Die Darstellung als Wohnbauflache in diesem Bereich bleibt erhalten.

Etwaige stadtebauliche Auswirkungen sind auf den betroffenen Flachen mit der Anpassung
an die tatsédchliche Nutzung nicht zu erwarten. Daher beziehen sich die folgenden Ausfih-
rungen dieser Begriindung priméar auf den Bereich der geplanten Kindertagesstétte.

Das Verfahren wird durchgefiihrt fir die Gemeinde Bispingen von der H&P Ingenieure
GmbH, Laatzen.

2.1 Ziele und Zwecke der Planung

Im Anderungsbereich sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Schaffung einer
Kindertagesstatte im Kernort Bispingen geschaffen werden. Zu diesem Zweck wird fir den
Anderungsbereich im Rahmen der 133. Anderung des Flachennutzungsplanes eine Flache
fur den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung ,Kindertagesstatte* dargestellt. Der wirk-
same Flachennutzungsplan sieht derzeit die Darstellung von Flachen fir Wald vor. Angren-
zende Flachen werden in diesem Zuge an die tatsachliche Nutzung angepasst.

Durch die Planung méchte die Gemeinde Bispingen einen Standort fir eine Kindertagesstat-
te schaffen, um somit die Nachfrage nach gesetzlich zugesicherten Betreuungsplatzen de-
cken zu kdnnen.

Die verkehrliche ErschlieRung erfolgt Giber die ,Borsteler StraRe” (L 212).

Die genannten allgemeinen Ziele werden wie folgt konkretisiert bzw. erganzt:

e Schaffung der planungsrechtlichen Zulassigkeitsvoraussetzungen fir eine Entwicklung
einer Flache fur den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung ,Kindertagesstatte”,

o Sicherstellung der Erfiillung des gesetzlich verankerten Anspruchs auf Kinderbetreuung,

e Nutzung der vorhandenen, hinreichend dimensionierten ErschlieBungsanlagen innerhalb
der Ortsdurchfahrt (,Borsteler Stral3e”, L 212)

e Anpassung des rechtswirksamen Flachennutzungsplanes an die tatsachlich genehmigten
Nutzungen.

2.2 Voraussichtliche Auswirkungen

Inanspruchnahme von bereits versiegelten Flachen und Freiflachen,

verkehrliche Emissionen,

e zusatzliches Verkehrsaufkommen,

o Eingriff in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild, insb. durch Versiegelungen,
e Berlcksichtigung von Waldbelangen der angrenzenden Waldbestande,

e Berlcksichtigung eines geschitzten Biotops im Randbereich des Plangebietes.
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2.3 Sich wesentlich unterscheidende Losungen / Standortalternativen

Im Vorfeld der Planung haben sich die Verwaltung und die Politik der Gemeinde Bispingen
intensiv mit der Suche nach einem geeigneten Standort fur eine neue Kindertagesstatte aus-
einandergesetzt.

An den Standort einer Kindertagesstatte werden umfangreiche Anforderungen gestellt. Dazu
zéhlen die Grolle des Grundstucks, die Lage und Entfernung zum Ortskern sowie Erreich-
barkeit und die verkehrliche Erschlie3ung. Auch die Verfugbarkeit und die planungsrechtliche
Situation spielen hier eine Rolle.

Neben dem hier vorliegenden Standort am ,Heidjerhaus” wurden noch andere Standorte ge-
pruft. Hierzu zéhlt beispielsweise die gegentberliegende Flache ,Borsteler StralRe 26a“. Die-
se befindet sich zwar im Eigentum der Gemeinde, stellt sich mit knapp 2.000 m? jedoch als
zu klein dar. Daneben wurde der Standort ,Gartenstral3e 17“ mit betrachtet. Das Grundstiick
befindet sich direkt am Ortskern und dariber hinaus wirde sich ein Kombinationsprojekt
,~Jung und Alt“ anbieten. Diese Flache befindet sich jedoch im Privateigentum. Eine Verfig-
barkeit ist derzeit nicht gegeben. Auch der Standort ,Spielplatz im Baugebiet Mottloh | und II*
wurde geprift. Diese Flachen befinden sich im Eigentum der Gemeinde und wéren daher
verfugbar. Jedoch stellt sich die verkehrliche Situation schwierig dar und die Entfernung zum
Ortskern betragt ca. 1,1 km. Dartiber hinaus misste auch hier ein entsprechendes Planungs-
recht geschaffen werden. Aufgrund der Lage und der Entfernung wurde von dieser Flache
Abstand genommen.

Der Standort Soltauer Straf3e im Einmundungsbereich des Bebauungsplangebietes Nr. 145
~Am Soltauer Wege*“ wiirde den Verzicht auf die VerdufRerung von Bauland bedeuten.

Der Standort Trift, an dem sich die Ubergangskita in Containerbauweise befindet, liegt am
Rand des Dorfes. Das gemeindeeigene Gelande dort besitzt eine Grof3e von ca. 80.000 m?2.
Das Gelande soll im Hinblick auf zuktinftige Entwicklungen in diesem Bereich offen gehalten
werden. Auch Klimaaspekte in Bezug auf die Fahrten zur Kita sprechen gegen den Standort
Trift.

In seiner Sitzung am 27.01.2022 hat der Rat der Gemeinde Bispingen beschlossen, die 4-
ziigige Kindertagesstatte am Heidjerhaus zu errichten.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Anforderungen an eine Kindertagestétte im An-
derungsbereich vollumfanglich beriicksichtigt werden kénnen. Der Anderungsbereich liegt in
ca. 600 m Entfernung zum Ortskern, die Verkehrsanbindung ist sehr gut von der ,Borsteler
Straf3e” (L 212) aus und die Flache befindet sich im Eigentum der Gemeinde und ist somit
verfiigbar. Zudem stellt sich der Anderungsbereich durch das bereits vorhandene ,Heidjer-
haus* und die vorhandenen Stellplatze als vorbelastet dar. Der Umgang mit dem Heidjerhaus
kann im Zuge der hier vorliegenden vorbereitenden Bauleitplanung unberiicksichtigt bleiben.
Ob das Gebaude weichen muss oder erhalten und ggf. nutzungsmalfig integriert werden
kann, ist im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung anhand der konkreten Grundsttcks- /
Hochbau- und Freiflachenplanungen zu klaren.

Die Belange der angrenzenden Waldbestande werden im Zuge der Planung beriicksichtigt,
ebenso geht die Gemeinde davon aus, dass die sich aus dem Schutzstatus eines nach 8§ 30
BNatSchG anzusprechenden Biotops ergebenden Folgewirkungen im Verfahren bewaltigt
werden konnen.

Unter diesen Voraussetzungen méchte die Gemeinde Bispingen die Entwicklungspotentiale
am Standort nutzen.
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3 Das Plangebiet
3.1 Lage und Beschreibung des Anderungsbereichs

Der Anderungsbereich mit zwei Teilflichen hat eine GréRe von ca. 0,8 ha und liegt nérdlich
der Ortslage von Bispingen, direkt an der ,Borsteler StraRe* (L 212). Der Anderungsbereich
umfasst bereits bebaute Flachen, darunter das so genannte ,Heidjerhaus” und dazugehorige
Stellplatzflachen und Freiflachen. Darlber hinaus befindet sich im westlichen Bereich ein
Wohngebaude mit Zuwegung. Im Umfeld des Anderungsbereiches befinden sich Geholzbe-
stande und im Suden und Westen grenzt Wald i.S.d. Gesetzes an. Im Norden und Osten
setzt sich Wohnbebauung weiter fort. Im dstlichen Anderungsbereich befindet sich bereits
Bebauung. Diese dient derzeit als Obdachlosenunterkunft der Gemeinde Bispingen.

Die genaue Abgrenzung des Anderungsbereiches dieser Flachennutzungsplananderung ist
der Planzeichnung zu entnehmen.

Abbildung 1: Ubersicht Anderungsbereich?

4 Einfigung in die Gesamtplanung
4.1 Raumordnung und Landesplanung

Fur die Raumordnung maf3gebende Ziele und Grundsatze sind zu entnehmen:
e dem Landesraumordnungsprogramm, LROP 2017 sowie dem
¢ Regionalen Raumordnungsprogramm, RROP, des Landkreises Heidekreis 2015 (Entwurf)

Nach Punkt 1.1.1 07 des LROP (2017) sollen die landlichen Regionen, wozu Bispingen zahilt,
sowohl mit ihren gewerblich-industriellen Strukturen als auch als Lebens-, Wirtschafts- und

Ihttp://www.landkreis-verden-navigator.de/
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Naturraume mit eigenem Profil erhalten und so weiter entwickelt werden, dass sie zur Inno-
vationsfahigkeit und internationalen Wettbewerbsféhigkeit der niederséchsischen Wirtschaft
dauerhaft einen wesentlichen Beitrag leisten kdnnen. Die Entwicklung der [&ndlichen Regio-
nen soll dariiber hinaus gefordert werden. Dazu z&hlt auch insbesondere die Bereitstellung
von Betreuungsplatzen fir Kinder. Diesen Zielsetzungen entspricht die Planung in aul3eror-
dentlichem Mal3e, da die Planung der weiteren Entwicklung der Kinderbetreuung der Ge-
meinde Bispingen beitragt.

In der zeichnerischen Darstellung werden fiir den Anderungsbereich keine besonderen Dar-
stellungen getroffen.

Weitere besondere Darstellungen sind fiir den Anderungsbereich dem LROP 2017 nicht zu
entnehmen.

Seitens des RROP 2015 hat die Gemeinde Bispingen als Standort folgende Funktionszuwei-
sungen:

o Regional bedeutsamer Erholungsschwerpunkt (Center Parks),

e Standort besondere Entwicklungsaufgabe Tourismus,

e Standort Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Wohnstétten,

e Standort Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstatten,

Fur Bispingen gilt, siehe RROP 2015 2.2.1 01, dass im Landkreis Heidekreis eine vielféltige,
regionaltypische, dkologisch angepasste und an den Bedurfnissen aller Bevélkerungsgrup-
pen ausgerichtete Siedlungsstruktur erhalten und entwickelt werden soll. Auch diesen Zielen
kommt die Planung am Standort nach — da durch die Sicherstellung der 6ffentlichen Aufga-
ben (Kindertagesstétte) die Grundlage fir die Entwicklung der Region geschaffen werden
kann.

Der Anderungsbereich selbst ist mit folgender Ausweisung belegt:
o Siedlungsbereich.

Die hier vorgenommene Planung steht somit den Grundséatzen und Zielen der Raumordnung
nicht entgegen.

4.3 Belange der Nachbargemeinden

Die Nachbarkommunen werden im Verfahren beteiligt. Eine Betroffenheit benachbarter
Kommunen ist nicht ersichtlich.

4.4 Sonstige Rahmenbedingungen

Denkmalschutz

Im Geltungsbereich der Flachennutzungsplandnderung besteht die allgemeine Mdglichkeit
des Auftretens archaologischer Bodenfunde. Auf das Niedersachsische Denkmalschutzge-
setz, NDSchG, § 6, ,Erhaltungspflicht®, 8 10 ,Genehmigungspflichtige MalRhahmen®, § 11
~<Anzeigepflicht*, § 12 ,Ausgrabungen®, ,8 13 ,Erdarbeiten“ und 8§ 14 ,Bodenfunde” wird be-
sonders hingewiesen. Arché&ologische Bodenfunde unterliegen der Meldepflicht. Sie sind bei
Zutagetreten durch Baumalinahmen unverziglich bei der Unteren Denkmalschutzbehérde,
Landkreis Heidekreis, anzuzeigen.

Bodenschutz
Bei Bekanntwerden von Anzeichen einer moglichen schadlichen Bodenverunreinigung ist die
Untere Bodenschutzbehorde, Landkreis Heidekreis, unverziiglich einzuschalten. Dies konn-
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ten z.B. Vergrabungen (Hausmiill, Bauschutt usw.) oder organoleptische Auffalligkeiten des
Bodens (Verfarbungen, Geruch usw.) sein.

Artenschutz

Alle Arbeiten an Geholzen (Fallung/Rodung/Beseitigung) haben zum allgemeinen Schutz
von Brutvdgeln entsprechend der gesetzlichen Regelungen des § 39 (5) 1. BNatSchG in der
Zeit vom 1. Oktober bis zum 28./29. Februar stattzufinden.

Hinweise Eigenbetrieb Breitband Bispingen
Die Kindertagesstatte kann nicht an das Glasfasernetz des Eigenbetrieb Breitband Bispingen
angeschlossen werden, da es hier noch kein Glasfasernetz vom EBB gibt.

Hinweise Polizeiinspektion Heidekreis

Die Polizeiinspektion Heidekreis weist auf eine ausreichende Beriicksichtigung der Belange
des sicher gefuihrten Ful3géngerverkehrs und der an Bedeutung zunehmenden Fahrradmobi-
litat nach neuesten Richtlinien und Empfehlungen hin.

Ferner wird auf eine ausreichend bemessene Anzahl von PKW-Stellplatzen auf dem Grund-
stick hingewiesen.

Landesamt fur Bergbau, Energie und Geologie

Das Landesamt fur Bergbau, Energie und Geologie weist darauf hin, dass die Hinweise zum
Baugrund bzw. den Baugrundverhéltnissen keine geotechnische Erkundung und Untersu-
chung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht ersetzen. Geotechnische Bau-
grunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechischen Berichts sollten
gemal der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils giltigen
Fassungen erfolgen.

EWE NETZ GmbH

Die EWE NETZ GmbH weist darauf hin, dass die Aufstellung oder Verdnderung von Leitpla-
nungen kollidiert in der Regel nicht mit unserem Interesse an einer Bestandswahrung fur un-
sere Leitungen und Anlagen. Sollte sich hieraus im nachgelagerten Prozess die Notwendig-
keit einer Anpassung unserer Anlagen, wie z.B. Anderungen, Beseitigung, Neuherstellung
der Anlagen an anderem Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen da-
fur die gesetzlichen Vorgaben, die anerkannten Regeln der Technik, sowie die Planungs-
grundsétze der EWE NETZ GmbH gelten. Gleiches gilt auch fur die Neuherstellung, wie z.B.
Bereitstellung eines Stations-stellplatzes. Die Kosten der Anpassungen bzw. Betriebsarbei-
ten sind von dem Vorhabentrager vollstandig zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstat-
ten, es sei denn der Vorhabentrdger und die EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende
Kostentragung vertraglich geregelt.

5 Wirksamer Flachennutzungsplan / Anderungsdarstellungen

Im rechtswirksamen Flachennutzungsplan der Gemeinde Bispingen wird der Anderungsbe-
reich, Teilflache 1, als Flache fur Wald dargestellt.

Die Darstellungen des rechtswirksamen Flachennutzungsplans werden mit diesem Ande-
rungsverfahren fiir den Anderungsbereich aufgehoben und wie folgt ersetzt:

Die 133. Anderung stellt eine Flache fur den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung ,Kin-
dertagesstatte”, 8 5 Abs. 2 Nr. 2 a BauGB und eine Wohnbauflache, 8 1 Abs. 1 Nr. 1 BauN-
VO dar.
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Im &stlichen Bereich, Teilflaiche 2, wird die Zweckbestimmung ,Kindergarten / Kindertages-
statte” gestrichen. Dort wird nur noch die Darstellung als Wohnbauflache bestehen bleiben.

Damit werden innerhalb des Anderungsbereiches die Voraussetzungen geschaffen, auf
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung den Bau einer notwendigen Kindertagesstatte und
somit die Aufgabe der Kinderbetreuung der Gemeinde Bispingen zu gewahrleisten und wei-
ter auszubauen.

Abbildung 2: Auszug rechtswirksamer Flachennutzungsplan der Gemeinde Bispingen (maf3stabslos ver-
kleinert, Anderungsbereich markiert)

6 Grinordnung / Umweltschutz

6.1 Natur- und Landschaftsschutzgebiete / Sonstige Schutzgebietsausweisun-
gen

Der Anderungsbereich liegt auRerhalb von Landschaftsschutzgebieten und Naturschutzge-

bieten. FFH-Gebiete oder EU-Vogelschutzgebiete befinden sich ebenfalls nicht in der Nahe

des Anderungsbereiches. Das nachstgelegene Landschaftsschutzgebiet LSG HK 00044

,Luhetal mit Brunau und Wittenbeck" befindet sich auf3erhalb, stdlich des Anderungsberei-

ches.
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Abbildung 3: Ubersicht Schutzgebiete in der Umgebung des Anderungsbereiches?

Der Anderungsbereich befindet sich auRerhalb von Schutzgebieten gem. Wasserhaushalts-
gesetz.

Sonstige weitere Schutzgebiete finden sich nicht im Umfeld des Anderungsbereiches.

6.2 Artenschutzrechtliche Belange

Von Dipl.-Biol. Jan Brockmann wurde ein spezieller artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
»29646 Bispingen Kita-Planung Heidjerhaus” vom 30.07.2021 ausgearbeitet. Als Ergebnis ist
festzuhalten, dass Horste von Greif- oder sonstigen GroRviogeln sowie Krahennester im Un-
tersuchungsgebiet nicht festgestellt werden konnten. Spechthdhlen und Habitatbdume fehlen
ebenfalls im Plangebiet.

Von den streng geschiitzten und den besonders geschiitzten Arten, die auf der Roten Liste
Niedersachsens oberhalb der Vorwarnliste gefiihrt werden, wurden im Untersuchungsgebiet
folgende Arten nachgewiesen: Der Griinspecht und der Star.

Fur die genannten Arten folgt eine Art fiir Art-Betrachtung:

Grinspecht

Der Grunspecht gehért zu den streng geschitzten Arten, gilt in Niedersachsen aber nicht als
gefahrdet. Aus dem westlich der Planflache gelegenen ,Heide-Park” wurden bei zwei Bege-
hungen Rufe notiert. Die GroR3e der Brutreviere des Griinspechtes betragt 3,5-5,3 kmz2. Es ist
davon auszugehen, dass der Grunspecht auch die Grinflichen des Plangebietes zur Nah-
rungssuche nutzt. Durch das Planungsvorhaben gehen keine aktuellen Neststandorte des
Griunspechts verloren, da im Plangebiet keine geeigneten Héhlen zur Verfigung stehen. Von
einer Brut im Umfeld des Plangebietes ist auszugehen.

Nahrungshabitate unterliegen den Bestimmungen des § 44 (1) BNatSchG nur, wenn sie eine
essenzielle Voraussetzung fur die Funktion einer Fortpflanzungs- und Ruhestatte sind. Auf

2 https:/lwww.umweltkarten-niedersachsen.de
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Basis der Untersuchungen kann diese Bedeutung der Planflachen fir den Griinspecht nicht
hergestellt werden. Aus Sicht des Gutachters bleibt die dkologische Funktion der Fortpflan-
zungs- und Ruhestatten im Umfeld des Plangebietes im rdumlichen Zusammenhang erhal-
ten.

Star

Der Star gehort zu den besonders geschitzten Arten und ist in Niedersachsen als gefahrdet
eingestuft. Ein Star konnte bei einer Begehung auf der Planflache bei der Nahrungssuche
beobachtet werden. Durch die Eingriffe werden keine Brut- und Lebensstéatten zerstort. Nah-
rungs- und Jagdhabitate unterliegen den Bestimmungen des 8§ 44 (1) BNatSchG nur, wenn
sie eine essenzielle Voraussetzung fur die Funktion einer Fortpflanzungs- und Ruhestatte
sind. Auf Basis der Untersuchungen kann diese Bedeutung der Planflachen fir den Star
nicht hergestellt werden. Die 6kologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestatten im
Umfeld des Plangebietes bleibt aus Sicht des Gutachters im rAumlichen Zusammenhang er-
halten.

Fur die weiteren ,besonders geschitzten Vogelarten® ist durch die Eingriffe im Plangebiet
keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen zu erwarten. Ge-
eignete Habitate fur die betroffenen Arten sind im Umfeld vorhanden.

Damit bleibt in diesem Zusammenhang die dkologische Funktion der von dem Eingriff be-
troffenen Fortpflanzungs- und Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang weiterhin erfillt.
Zur Vermeidung der T6tung oder Verletzung von Individuen (8 44 Abs. 1 Nr. 1) ist die Bau-
zeitenregelung zu beachten.

Als Ergebnis ist festzuhalten, dass unter Beachtung von Vermeidungsmalinahmen, die auf
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung gesichert werden, keine Verbotstatbestdnde gem.
§ 44 BNatSchG berihrt werden.?

Bezlglich eines Lebensraumpotenziales von Reptilien wurde von Dipl.-Biol. Jan Brockmann
eine gutachterliche Einschatzung vorgenommen. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass im Ge-
gensatz zu den offenen, reich strukturierten Flachen im Heidepark das untersuchte Areal des
Heidjerhauses als wenig geeignet fiir Reptilien erscheint:

- Fast die komplette Flache, insbesondere sidlich des Heidjerhauses ist aufgrund des um-
gebenden Baumbestandes fast ganztéagig beschattet. Die Flache und die Randsaume wirken
eher ,finster und feucht®. Nur die Areale nérdlich des Heidjerhauses (Rabatten mit Ziergehdl-
zen) und ein kleiner Waldrandabschnitt sind zumindest in den Morgenstunden besonnt.

- Wertgebende Strukturen wie sudexponierte Hangneigungen, Offenboden, liegendes Tot-
holz oder Steinhaufen fehlen. Gepragt ist die Flache von ehemaligen Zierrasen / verfilztem
Gras.

- Die unmittelbare Néahe zur stark befahrenen Straf3e (Zerschneidung) und zum Siedlungsbe-
reich (Katzen) und Hundespazierganger sind fir die Artengruppe ebenfalls nicht forderlich.

Im Plangebiet konnten keine Reptilien festgestellt werden. Weder die Begehungen im Jahr
2021 noch die reptilienspezifische Absuche in 2022 haben Hinweise auf ein Vorkommen von
Reptilien im Plangebiet gegeben.

Die artenschutzrechtliche Prifung kommt zu dem Ergebnis, das fur die Artengruppe der
Reptilien keine erhebliche Beeintrachtigung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
zu erwarten ist.*

3 Dipl.-Biol. Jan Brockmann: “Spezieller artenschutzrechtlicher Fachbeitrag ,29646 Bispingen Kita-Planung Heid-
jerhaus” vom 30.07.2021

4 Dipl.-Biol. Jan Brockmann: Anlage zum ,Speziellen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag -Kita-Planung Heidjer-
haus, 29646 Bispingen“ vom 30.07.2021 Erganzung: Artengruppe Reptilien
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6.4 Kompensation

Die Uberschlagige Kompensationsberechnung wird fur die Teilflache 1 durchgefihrt. Im Be-
reich der Teilflache 2 wird lediglich der vorhandene Bestand gesichert. Ein Eingriff ergibt sich
dort nicht.

Kompensation

Tabelle 1: Bilanzierung gem. , Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen in der
Bauleitplanung” des Niedersachsischen Stadtetags (2013)

Bestand Planung
Biotop Flache | WE Wert Biotop Flache | WE Wert
Hausgar- 1.467 1 1.467 Gemeinbedarf 2.042 0 0
ten/versiegelte Fla- (GRZ 0,4 +
che (Bestand) 50%=0,6)
OVS (Verkehrsfla- 1.616 0 0 Freiflachen (nicht | 1.361 1 1.361
che) (Bestand) Uiberbaubare
Grundstucks-
flache)
X (Bebauung und 1.158 0 0 OVS (Verkehrs- 1.616 0 0
Versigelte Flache flache) (Bestand)
Heidjerhaus)
Artenreicher Scher- 2.245 2,5% 5.613 Hausgar- 1.467 1 1.467
rasen (GRR) ten/versiegelte
Flache (Bestand)
W
Gesamt 6.486 7.080 WE Gesamt 6.486 2.828 WE
Planung — Bestand = 2.828-7.080 = 4.252 Werteinheiten

*= Aufschlag fur vorhandene Gehdlze (werden im Zuge des B-Plan konkretisiert)

Im Zuge der Planung ist von einem Kompensationsdefizit von 4.252 Werteinheiten zu rech-
nen.

Dieses Kompensationsdefizit wird auf den entsprechenden Poolflachen in der Gemarkung
Bispingen, Flur 3, Flurstiick 1/7 abgegolten. Hier stehen der Gemeinde Bispingen noch aus-
reichend Wertpunkte zur Verfigung. Auf der Flache ,Gillenmoor* ist als Zielkonzept ein Kon-
zept fur Offenlandarten, wie die Feldlerche, das Rebhuhn und den Neuntdter umzusetzen.
Dazu werden Heckenpflanzungen vorgenommen, eine Blanke angelegt, die Unterbrechung
einzelner Drainagestrange durchgefuhrt, sowie eine Extensivierung der Grinlandnutzung
vorgenommen. Dariiber hinaus soll eine Vernassung des Erlenbestandes vorgenommen
werden. Eine Konkretisierung erfolgt auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung.
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Abbildung 4: Lage der Poolflache

Biotoptypen:
Grundsatzlich sind von der Planung Biotoptypen allgemeiner Bedeutung betroffen. Besonde-

res Augenmerk im Verfahrensverlauf verdient das im Randbereich des Plangebietes verorte-
te Biotop nach 8 30 BNatSchG. Hierzu wurde eine fachliche Kartierung von Buro Arbeits-
gruppe Land und Wasser ,Geplante Kindertagesstatte am Heidepark Prifung des Plangebie-
tes auf Vorkommen gesetzlich geschiitzter Biotope" ausgearbeitet. Als Ergebnis ist festzu-
halten, dass die feuchte Sandheide mit Wacholdergebisch nahrstoffarmer Sandbéden
(HFC/BWA) westlich des Kiefernforstes als gesetzlich geschiitztes Biotop gem. § 30
BNatSchG einzustufen ist und dieses Biotop geringfiigig in den Geltungsbereich hineinragt.
Zur Entwurfsfassung wird der Geltungsbereich entsprechend zurickgenommen und das Bio-
top wird durch die Planung nicht berthrt. Auswirkungen ergeben sich somit nicht.®

5 Arbeitsgruppe Land & Wasser: ,Geplante Kindertagesstétte am Heidepark Priifung des Plangebietes auf Vor-
kommen gesetzlich geschiitzter Biotope, August 2022
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Abbildung 5: Abgrenzung der gesetzlich geschiitzten Heide (eingenordet, Kartengrundlage: Google-
Luftbild).®

6.5 Wald / Waldabstand

Gemal aktuell vorliegender Einschatzung des Beratungsforstamts Sellhorn liegt die Grenze
des Waldes nach NWaldLG sidlich des Plangebietes entsprechend der eindeutigen Markie-
rung in der AK 5, siehe folgende Abbildung:

& Arbeitsgruppe Land & Wasser: ,Geplante Kindertagesstatte am Heidepark Priifung des Plangebietes auf Vor-
kommen gesetzlich geschiitzter Biotope, August 2022
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Abbildung 6: Abgrenzung Waldkante sidlich des Plangebietes’

Waldgrenze

Dementsprechend ergeben sich auch bei Beriicksichtigung hinreichender Waldabstande zur
Gefahrenabwehr (i.d.R. 30 m) komfortable Ausnutzungs- / Bebauungsmoglichkeiten auf dem
Grundstick. Der Belang wird im Verfahrensverlauf anhand konkreter Grundstiicksplanung
vertieft.

Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung sind gegeniber dem angrenzenden Waldrand die
Belange der Gefahrenabwehr zu bertcksichtigen. Diese beinhalten zum einen hinreichende
Abstande mit Blick auf Windwurf, Windbruch und umstiirzende Baume, siehe oben, sowie
zum anderen die Ausweisung eines Brandschutzstreifens in Anlehnung an die Verfliigung der
seinerzeitigen Bezirksregierung Lineburg vom 19.09.1972 ,Feuerschutzstreifen an Siedlun-
gen®.

Die Tiefe des Brandschutzstreifens sollte demnach 25 m betragen und idealerweise, ausge-
hend vom Waldrand, zundchst einen 5 m breiten Randweg aufweisen, worauf eine Rasen-
flache, frei von B&umen und Strauchern folgen soll. Erst danach ab einem Abstand von 12 m
wird eine Einz&unung zugelassen. Die Bebauung selbst muss mind. 30 m Abstand zum
Waldrand einhalten.

Dies wird im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung entsprechend gesichert, da sich die Fla-
chen im Eigentum der Gemeinde Bispingen befinden, steht dem auf Ebene der verbindlichen
Bauleitplanung nichts entgegen. Auch die Gefahrenabwehr kann gesichert werden, da die
Gemeinde Bispingen Eigentimer der angrenzenden Waldflache ist und somit ihrer Ver-
kehrssicherungspflicht nachkommen muss.

7 AK 5, LGLN, ohne Mafstab
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7 Ver-und Entsorgung

Regelungen fir den Wasserhaushalt

Es wird derzeit von einer ortlichen Versickerung des Regenwassers ausgegangen. Dies wird
derzeit bereits durchgefuhrt. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung werden die Aussa-
gen dazu konkretisiert.

Léschwasser / Ver- und Entsorgung

Ausreichende Ldschwassermengen gemafl DVGW-Arbeitsblatt W 405 sind durch das im
Baugebiet vorgesehene Wasserversorgungsnetz in der vom Regelwerk genannten Mindest-
menge fur den heranzuziehenden Bereitstellungszeitraum zu gewahrleisten. Es sind ange-
sichts der geplanten Nutzungen von einer Menge von mind. 1.600 I/min Gber mindestens 2 h
Benutzungsdauer, erreichbar von jeder baulichen Anlage in max. 300 m Entfernung, vorzu-
halten. Ein Brandschutzkonzept muss somit im Zuge der konkreten Vorhabenplanung aus-
gearbeitet werden. Die Brandbekampfung erfolgt durch die Gemeinde Bispingen.

Die Abfallentsorgung ist durch die Abfallwirtschaft Heidekreis gewdahrleistet. Die sonstige
Ver- und Entsorgung kann tber die Erweiterung der vorhandenen Systeme erfolgen. Konkre-
tere Aussagen hierzu erfolgen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung.

Hinweis Landkreis Heidekreis

Fur das Plangebiet muss wie geplant fiir eine Benutzungsdauer von zwei Stunden eine
Loschwassermenge von mindestens 1600 | je Minute zur Verfiigung stehen. Diese Ldsch-
wassermenge muss von jedem Objekt aus in einer Entfernung von maximal 300 Metern be-
reitstehen. Dabei muss jedoch eine erste Loschwasserentnahmestelle mit einer Loschwas-
sermenge von mindestens 800 | je Minute nach hdchstens 150m erreicht werden kdnnen.

Hinweise Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH

Brandschutz:

Im Bereich des ausgewiesenen Bebauungsplanes ist eine Loschwasserentnahme von 96
ms3/h aus dem Trinkwassernetz der Stadtwerke Munster-Bispingen in einem Umkreis von 300
m zum Objekt unter folgender einschrdnkender Bedingung mdglich. Das Trink-
wasserversorgungsnetz wurde nur zur Sicherstellung der zur Versorgung der Bevolkerung
notwendigen Mengen ausgelegt. Das bedeutet, dass fur die Loschwasserentnahme nur ein
Grundschutz zur Verfigung steht und die 0. g. Entnahmemengen nur unter normalen Be-
triebsverhaltnissen im Trinkwassernetz zur Verfigung stehen. Ein ggf. Uber den Grund-
schutz hinausgehender Ldoschwasserbedarf ist im Rahmen des Objektschutzes sicher zu
stellen.

Schmutzwasserentsorgung:
Die Schmutzwasserentsorgung ist durch Anschluss an die vorhandene 6ffentliche Schmutz-
wasserkanalisation gewahrleistet.

Zur Vermeidung von Fremdwasserzuflissen in die Schmutzwasserkanalisation ist ausdriick-
lich darauf hinzuweisen, dass von den Grundsticken kein Niederschlagswasser auf offentli-
che Verkehrsflachen abzuleiten ist und Grundstiickszufahrten mit geeigneten Ent-
wasserungsrinnen zu versehen sind.

Begriinung im Bereich von Ver-/Entsorgungsleitungen:
Die Erfordernisse des Leitungsbaus und der Grinplanung sind bitte rechtzeitig mit den
Stadtwerken Munster-Bispingen abzustimmen. Es ist DVGW GW 125 zu beachten.
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8 VerkehrserschlieRung

Die Uibergeordnete ErschlieRung des Anderungsbereiches kann im Osten direkt an die ,Bors-
teler StraRe” (L 212), innerhalb der Ortsdurchfahrt, erfolgen. Die aufR3ere ErschlieRung kann
somit auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung als erflillt angesehen werden.

Die erforderlichen Stellplatze werden auf dem Grundsttick untergebracht. Konkrete Regelun-
gen dazu erfolgen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung.

Bezlglich der Querungssituation der Landesstral3e vor der geplanten Kindertagesstatte wur-
de vom Biro Zacharias Verkehrsplanungen eine kurze Stellungnahme (E-Mail Bispingen,
Kita Borsteler Strae (L 212) — Bedarf Querungshilfen, vom 10.08.2022) zum Bedarf von
Querungshilfen ausgearbeitet. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass die Einrichtung einer Que-
rungsanlage nicht erforderlich ist. Die Anzahl der hier querenden Ful3ganger ist voraussicht-
lich nur gering. Die theoretisch angenommenen 125 Querungen werden in der Praxis bei
weitem nicht erreicht. Die Verkehrsbelastung der Bosteler Strafe sind mit ca. 3.500 Kfz/
Werktag ebenfalls nicht tberm&Rig. Die zulassige Hochstgeschwindigkeit ist mit 50 km/ h
ebenfalls fur Siedlungsbereiche Ublich. Aufgrund des geraden Stral3enverlaufs ist die Fahr-
bahn gut einsehbar. Kita-Kinder als besonderes schutzbediirftige Ful3ganger queren die
Fahrbahn nur in Begleitung einer Aufsichtsperson.

Hinweise Niedersachsische Landesbehdrde fir StraRenbau und Verkehr
Die Niedersachsische Landesbehorde fur Stralenbau und Verkehr gibt folgende Hinweise
zur vorliegenden Planung:

1. Im Rahmen einer verkehrlichen Beurteilung ist insbesondere der Querungsbedarf von
FuRgangern und Radfahrern in dem Streckenabschnitt der L 212 zu bewerten, der
Planungshorizont ist fur das Jahr 2035 vorzusehen. Anpassungen bzw. Erweiterun-
gen im Zuge der L 212, wie z. B. die Herstellung einer FuRgangerquerungshilfe o. a.,
gehen in voller Hohe zu Lasten der Gemeinde.

2. Im Hinblick auf die verkehrliche ErschlieBung der geplanten Kindertagesstat-
te/Teilflache 1 zur Landesstrafe 212 ,Borsteler Stral3e” ist die direkte Zu- und Aus-
fahrt im Zuge der L 212 verkehrsgerecht auszubauen. Hierzu wird ein detaillierter La-
geplan im MafR3stab 1:250 mit Darstellung des Bestandes und der Planung erforder-
lich. In dem Plan sind die Schleppkurven fiir das grof3te in Frage kommende Bemes-
sungsfahrzeug im Begegnungsverkehr nachzuweisen, ein tberfahren unbefestigter
Flachen sowie der Mittelmarkierung ist auszuschlieRen. Zusétzlich zu dem durch die
Schleppkurven ausgewiesenen Mindestflachenbedarf sollten seitliche Toleranzen von
0,50 m bericksichtigt werden. Der Anschnitt zum Landesstral3enrand ist in einem
Ausbauquerschnitt im MaRRstab 1:50 mit Angabe der Befestigung darzustellen.

3. Der Einmundungsbereich der Grundsttickszu- und -ausfahrt der Teilflache 2/Wohnen
ist so zu befestigen das ein Schmutzeintrag zur Landesstrale durch z. B. losen
Schotter usw. ausgeschlossen werden kann.

4. In den Einmindungsbereichen der Zu- und Ausfahrten (Teilflachen 1 und 2) sind im
Geltungsbereich des spateren Bebauungsplanes Sichtdreiecke gern. RASt 06, Seite
120, Tabelle 54 (Einhaltung der Anfahrsicht bei Anschluss von Grundstiickszufahrten
an Hauptverkehrsstraf3en) mit den Schenkellangen 3 m/70 m festzusetzen. Die
Sichtdreiecke sind von jeglichen sichtbehindernden Gegenstéanden hoher 0,80 m,
einzelne Baume ausgenommen, freizuhalten. Einen entsprechenden Vermerk bitte
ich in den ,Textlichen Festsetzungen” des spateren Bebauungsplanes aufzunehmen.

5. Brauch- und Oberflachenwasser darf dem LandesstralRengeléande nicht zugefihrt
werden.
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6. Evtl. SchutzmalRnahmen gegen die vom Landesstral3enverkehr ausgehenden Emis-
sionen dirfen nicht zu Lasten der Stralienbauverwaltung erfolgen.

Sollte es im Weiteren auf Grund eines héheren Verkehrsaufkommens (insbesondere que-
render Ziel- und Quellverkehr) das dem Planvorhaben ,Kita“ zuzurechnen ist, zu Anpassun-
gen bzw. Erweiterungen der Zu- und Ausfahrt im Zuge der L 212 kommen, wie z. B. Anle-
gung eines LA- bzw. RA - Streifens oder Hilfe, Ausbau der Einmindung, Aufstellung einer
Lichtsignalanlage o. &. , so gehen samtliche Kosten fir Planung, Bauausfihrung, ggf.
Grunderwerb, Unterhaltung, Betrieb etc. in voller Hoéhe zu Lasten der Gemeinde.

Der StraRenbauverwaltung dirfen durch das Planvorhaben keinerlei Kosten entstehen.

9 Immissionen/ Emissionen

Regelungen zum Immissionsschutz bedarf es nicht. Verkehrsbedingte Larmimmissionen,
ausgehend von der ,Borsteler StralRe” (L 212), kdnnen aufgrund der geringen Verkehrsmen-
gen und der Lage innerhalb der Ortsdurchfahrt (Tempo 50) vernachlassigt werden. Zur
Bahnstrecke wird ein ausreichender Abstand eingehalten und im Zuge der verbindlichen
Bauleitplanung durch Baugrenzen gesichert.

Von der Nutzung selbst gehen keine erheblichen Immissionen aus, abgesehen von den
Lautaul3erungen der Kinder, die bekanntermal3en grundsétzlich hinzunehmen sind.

Grundsatzlich lassen die vorgenommenen Festsetzungen bzw. lasst die daraufhin zuléassige

Nutzung keine Immissions-Unvertraglichkeiten gegenuber der vorhandenen bzw. benachbar-
ten Bebauung erwarten.
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Teil B:
1 Umweltbericht
1.1 Einleitung / Rahmenbedingungen

Im Anderungsbereich sollen insb. die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Schaffung
einer Kindertagesstatte im Kernort Bispingen geschaffen werden. Zu diesem Zweck wird fur
den Anderungsbereich im Rahmen der 133. Anderung des Flachennutzungsplanes eine Fla-
che fur den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung ,Kindertagesstatte* dargestellt. Der
wirksame Flachennutzungsplan sieht derzeit die Darstellung von Flachen fur Wald vor. An-
grenzende Flachen werden an die tatsachliche Nutzung angepasst.

Fur das Flachennutzungsplanverfahren ergeben sich im Uberblick vor allem folgende um-
weltrelevante Fragestellungen:
e Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere,
Auswirkungen auf das Landschaftsbild,
Auswirkungen auf Boden und Wasser,
Auswirkungen auf den angrenzenden Wald,
Auswirkungen auf ein im Randbereich des Plangebietes gelegenes geschiitztes Bio-
top.

Der Belang Immissionen / Emissionen scheint nicht relevant.

1.2 Ziele und Inhalte der Flachennutzungsplananderung

Die Darstellungen des rechtswirksamen Flachennutzungsplans werden mit diesem Ande-
rungsverfahren fiir den Anderungsbereich aufgehoben und wie folgt ersetzt:

Die 133. Anderung stellt eine Flache fur den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung ,Kin-
dertagesstatte”, 8 5 Abs. 2 Nr. 2 a BauGB und eine Wohnbauflache, 8§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauN-
VO dar. Im 6stlichen Bereich wird die Zweckbestimmung ,Kindergarten / Kindertagesstatte®
gestrichen. Dort wird nur noch die Darstellung als Wohnbauflache bestehen bleiben.

Damit werden innerhalb des Anderungsbereiches die Voraussetzungen geschaffen, auf
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung den Bau einer notwendigen Kindertagesstatte und
somit die Aufgabe der Kinderbetreuung der Gemeinde zu gewahrleisten.

1.3 Umweltschutzziele aus tGibergeordneten Fachgesetzen und Fachplanen und
deren Beriicksichtigung

Fachgesetze

Besonders geschutzte Teile von Natur und Landschaft

Der Anderungsbereich liegt auRerhalb von Landschaftsschutzgebieten und Naturschutzge-
bieten. FFH-Gebiete oder EU-Vogelschutzgebiete befinden sich ebenfalls nicht in der Nahe
des Anderungsbereiches. Das nachstgelegene Landschaftsschutzgebiet LSG HK 00044
,Luhetal mit Brunau und Wittenbeck" befindet sich auf3erhalb, stdlich des Anderungsberei-
ches.
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Abbildung 7: Ubersicht Schutzgebiete in der Umgebung des Anderungsbereiches?®

Sonstige Schutzgebiete finden sich nicht im Umfeld des Anderungsbereiches.

Wasserschutzgebiete / Heilguellenschutzgebiete/Uberschwemmungsgebiete gem. WHG
Der Anderungsbereich befindet sich aul3erhalb von Wasserschutzgebieten gem. Wasser-
haushaltsgesetz (WHG).

Fachplanungen

Landschaftsrahmenplan

Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Heidekreis (2013) stellt im Rahmen der Karte
LArten und Biotope* fiir den Anderungsbereich eine geringe Bedeutung dar. Im Rahmen der
Karte ,Landschaftsbildeinheit* wird diese als gering beurteilt. Es wird kein Hinweis auf ,be-
sondere Werte von Bdden* gegeben. Die Karte ,Stoffretention” bildet fiir den Anderungsbe-
reich keine besonderen Darstellungen ab. Die Karten ,Zielkonzept* und ,Zielkonzept / Ver-
bundsystem*® stellen fiir den Anderungsbereich ,Bauleitplanerisch gesicherter Bereich* dar.

Landschaftsplan
Ein Landschaftsplan liegt fir die Gemeinde Bispingen nicht vor.

8 https://www.umweltkarten-niedersachsen.de
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1.4 Basisszenario / Nichtdurchfiihrung der Planung

Die Flachen des Anderungsbereiches, Westtell, stellen sich als teilweise mit Gebauden und
Stellplatzanlagen Uberbaut dar. Darliber hinaus befinden sich Freiflachen und Einzelgeholze
im Anderungsbereich. Die Bedeutung fir den Naturhaushalt stellt sich als allgemein dar,
ausgenommen der angesprochene, h6herwertige Biotopbereich.

Beim Verzicht auf die Planung, sprich der Nullvariante, wére eine Sicherstellung der offentli-
chen Aufgabe der Kinderbetreuung nicht méglich. Die Flachen waren weiterhin bereits be-
baut, die Freiflachen wiirden erhalten bleiben.

1.5 Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzguter
Schutzgut Mensch / Gesundheit

Beschreibung:
Der Anderungsbereich umfasst bereits bebaute Flachen, darunter das so genannte ,Heidjer-

haus® und dazugehdrige Stellplatzflachen. Dartber hinaus befindet sich im westlichen Be-
reich ein Wohngebaude mit entsprechender Zuwegung. Im Umfeld des Anderungsbereiches
befinden sich Gehdlzbestdnde und im Sidden und Westen grenzt Wald i.S.d. NWaldLG an.

Bewertung:
Verkehrsbedingte Larmimmissionen, ausgehend von der ,Borsteler StraRe” (L 212), kdnnen

aufgrund der geringen Verkehrsmengen und der Lage innerhalb der Ortsdurchfahrt vernach-
lassigt werden. Zur Bahnstrecke wird ein ausreichender Abstand eingehalten und im Zuge
der verbindlichen Bauleitplanung durch Baugrenzen gesichert.

Von der Nutzung selbst gehen keine erheblichen Immissionen aus, abgesehen von den
LautauRerungen der Kinder, die bekanntermal3en grundsatzlich hinzunehmen sind.

Grundsatzlich lassen die vorgenommenen Festsetzungen bzw. lasst die daraufhin zulédssige
Nutzung keine Immissions-Unvertraglichkeiten gegenuber der vorhandenen bzw. benachbar-
ten Bebauung erwarten.

Der Anderungsbereich hat fiir die Erholung der Bevolkerung keine maRgebliche Bedeutung,
da die Flachen nicht dauerhaft 6ffentlich zugénglich sind. Die bestehende Zuwegung zum
westlich angrenzenden parkartigen Erholungsgebiet bleibt durch die Planung erhalten.

Wahrend der Bauphase ist mit temporaren Larmimmissionen durch z.B. Baufahrzeuge und
Baumaschinen zu rechnen.

Ergebnis:
Fur die Gesundheit, das Wohlbefinden, die Erholung und das Wohnumfeld des Menschen

besteht nach derzeitigem Kenntnisstand kein erhebliches Risiko aus der geplanten Nutzung.

Schutzguter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Beschreibung:
Der Anderungsbereich umfasst bereits bebaute Flachen, darunter das so genannte ,Heidjer-

haus* und dazugehorige Stellplatzflachen. Dartber hinaus befindet sich im westlichen Be-
reich ein Wohngeb&ude mit Zuwegung. Im Umfeld des Anderungsbereiches befinden sich
Geholzbestande und im Siden und Westen grenzt Wald an.
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Bezlglich des Vorkommens von bedrohten, seltenen (gem. Rote Liste Niedersachsen) oder
besonders geschitzten Arten (gem. 88 44 und 45 BNatSchG) wurde eine artenschutzrechtli-
che Kartierung von Dipl.-Biol. Jan Brockmann durchgefiihrt.

Bewertung:
Wahrend der Bauphase ist mit temporaren Stérungen durch Larmimmissionen zu rechnen.

Ferner werden durch den Bau- und Betrieb Freiflachen in Anspruch genommen und es wer-
den Gebaude, Nebenanlagen und Verkehrsflachen errichtet, die als Lebensraum fir Pflan-
zen und Tiere weitgehend unbedeutend sein werden. Eine Eingriinung ist durch die vorhan-
denen Gehdlze bereits gegeben. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung werden diese
entsprechend gesichert.

Aufgrund der vorherrschenden Nutzung und der Nahe zu bestehenden Nutzungen ist durch
die Planung eine Gefahrdung der biologischen Vielfalt nicht erkennbar.

Als Ergebnis ist festzuhalten, dass unter Beachtung von Vermeidungsmalinahmen, die auf
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung gesichert werden, keine Verbotstatbestdande gem.
§ 44 BNatSchG berihrt werden.®

Im Randbereich befindet sich ein gesetzlich geschiitztes Biotop gem. 8§ 30 BNatSchG. Hierzu
wurde eine fachliche Kartierung von Biiro Arbeitsgruppe Land und Wasser ,Geplante Kinder-
tagesstatte am Heidepark Prifung des Plangebietes auf Vorkommen gesetzlich geschiitzter
Biotope“ ausgearbeitet. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass die feuchte Sandheide mit Wa-
choldergebusch nahrstoffarmer Sandbéden (HFC/BWA) westlich des Kiefernforstes als ge-
setzlich geschutztes Biotop gem. 8 30 BNatSchG einzustufen ist und dieses Biotop geringfu-
gig in den Geltungsbereich hineinragt. Zur Entwurfsfassung wird der Geltungsbereich ent-
sprechend zurickgenommen und das Biotop wird durch die Planung nicht bertihrt. Auswir-
kungen ergeben sich somit nicht.°

Bezlglich eines Lebensraumpotenziales von Reptilien wurde von Dipl.-Biol. Jan Brockmann
eine gutachterliche Einschitzung vorgenommen. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass die ar-
tenschutzrechtliche Prifung zu dem Ergebnis kommt, das fir die Artengruppe der Reptilien
keine erhebliche Beeintrachtigung des Erhaltungszustandes der lokalen Population zu erwar-
ten ist.M

Ergebnis:
Aus dem Verlust der Lebensraumpotenziale bei der Uberbauung von Flachen mit Gebauden

und Nebenanlagen sowie Verkehrsflachen resultiert ein allgemeines Risiko fur die Schutzgi-
ter Tiere und Pflanzen. Verbotstatbestande gem. § 44 BNatSchG werden unter Berucksichti-
gung von Vermeidungsmal3nahmen nicht berdhrt.

Schutzguter Boden und Flache

Beschreibung:
Im Anderungsbereich steht eine mittlere Podsol-Braunerde an.?

Der Boden erfullt im Sinne des Gesetzes:
= eine natirliche Funktion als Lebensgrundlage und Lebensraum fiir Menschen, Tiere
und Pflanzen und Bodenorganismen,

9 Dipl.-Biol. Jan Brockmann: “Spezieller artenschutzrechtlicher Fachbeitrag ,29646 Bispingen Kita-Planung Heid-
jerhaus” vom 30.07.2021

10 Arbeitsgruppe Land & Wasser: ,Geplante Kindertagesstatte am Heidepark Priifung des Plangebietes auf Vor-
kommen gesetzlich geschiitzter Biotope, August 2022

11 Dipl.-Biol. Jan Brockmann: Anlage zum ,Speziellen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag -Kita-Planung Heidjer-
haus, 29646 Bispingen“ vom 30.07.2021 Erganzung: Artengruppe Reptilien

12 http://nibis.Ibeg.de/cardomap3/ - BUK 1:50.000
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= er ist Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und N&hr-
stoffkreislaufen,

= erfungiert als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium fir stoffliche Einwirkungen auf
Grund der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch
zum Schutz des Grundwassers,

= und er erflllt Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte.

Die teilweise versiegelten und teilweise unversiegelten Flachen sind durch menschliche Nut-
zung uberpragt.

Der Anderungsbereich befindet sich auBerhalb von Suchraumen fiir schutzwiirdige Béden
und das standortbezogene ackerbauliche Ertragspotenzial wird mit gering angegeben.®®

Altlablagerungen und Riistungsaltlasten sind im Anderungsbereich derzeit nicht bekannt.*4

Gemal 8 1 a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen
werden. Der Anderungsbereich liegt im Bereich bereits vorhandener Bebauung und dient der
Sicherstellung der Bereitstellung der offentlichen Kinderbetreuung in der Gemeinde Bispin-
gen.

Bewertung:
Im Anderungsbereich sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine Bodenkontaminationen

vorhanden, die zu einer Beeintrachtigung der geplanten Nutzung fuhren kénnen. Durch die
Planung werden die 0.g. Funktionen des Bodens beeintrdchtigt. Durch die vorhandenen Ver-
siegelungen im Anderungsbereich und aufgrund der Tatsache, dass es sich um die Errich-
tung einer Kindertagesstatte handelt und andere Flachen sich aufgrund der Lage, der Um-
gebungsnutzungen und der Erreichbarkeit weniger bis gar nicht eignen, stellen sich mogliche
Alternativen als nicht zielfihrend dar.

Durch die Planung sollen Teile des Anderungsbereiches, die sich bisher als noch nicht ver-
siegelt darstellen, einer baulichen Nutzung zugefiihrt werden (Betriebsphase). In diesen Be-
reichen werden die wesentlichen Funktionen und Eigenschaften des Bodens vollstandig ver-
loren gehen, womit erhebliche Eingriffe in das Schutzgut Boden verbunden sind. Wahrend
der Bauphase ist auf den Baustral3en mit temporéren Verdichtungen des Bodens durch
Baumaschinen zu rechnen.

Ergebnis:
Aus der Umlagerung und Versiegelung der Béden mit baulichen Anlagen, Wegen etc. resul-

tiert im Bereich der landwirtschaftlich genutzten Flachen ein allgemeines Risiko fiur das
Schutzgut Boden und Flache.

Schutzgut Wasser

Beschreibung:
Im Anderungsbereich befinden sich keine Oberflachengewasser.

Der Anderungsbereich befindet sich auRerhalb von Schutzgebieten gem. Wasserhaushalts-
gesetz.

Die teilweise versiegelten Flachen weisen fiur die natirliche Grundwassersituation eine all-
gemeine Bedeutung auf.

13 http://nibis.lbeg.de/cardomap3d/ - Suchraume fir schutzwirdige Boden, ackerbauliches Ertragspotenzial
14 http://nibis.lbeg.de/cardomap3/ - Altlasten
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Bewertung:
Durch die im Bereich der versiegelten Flachen verlorene Wasseraufnahmemdéglichkeit des

Bodens besteht die Gefahr, dass sich ein erhohter Oberflachenabfluss auf die Vorflut ein-
stellt (Betriebsphase). Geplant ist allerdings eine ortliche Versickerung, die diese Gefahr re-
duziert.

Wahrend der Bauphase ist nicht mit dariiber hinaus gehenden Beeintrachtigungen zu rech-
nen.

Ergebnis:
Aus der geplanten Versiegelung resultiert ein allgemeines Risiko fur den Grundwasserhaus-

halt infolge der Versiegelungen mit Gebauden, Nebenanlagen und Wegen. Nahere Ausfih-
rungen insb. zur Oberflachenwasserableitung erfolgen konkret dann im Bebauungsplan.

Schutzguter Luft und Klima

Beschreibung:
Der Anderungsbereich wird gepréagt von bereits genutzten und versiegelten Flachen, sowie

Freiflachen und mit Gehdlzen bestandene Flachen, die aufgrund ihrer Eigenschaften eine
Funktion als klimatischen Ausgleichsraum aufweisen. Es herrscht ein Freilandklima ohne
nennenswerte Belastungswirkungen. In der Umgebung des Anderungsbereiches bestehen
Vorbelastungen durch die verkehrlichen Emissionen der ,Borsteler StraRe” (L 212).

Bewertung:
Das Gelédndeklima wird sich durch die geplante Versiegelung und die damit verbundene Re-

duzierung der Verdunstung verandern. Jedoch befinden sich in der unmittelbaren Umgebung
weiterhin Waldflachen und Freiflachen, die ihre klimatischen Funktionen beibehalten werden.
Eine erhebliche Verschlechterung des Gelandeklimas ist daher, auch im Hinblick auf die be-
reits vorhandenen Versiegelungen, nicht zu erwarten. Mit der geplanten Nutzung sind nach
derzeitigem Kenntnisstand keine Schadstoffeintrage verbunden (Betriebsphase) Wéhrend
der Bauphase ist mit tempordren Immissionen von Baufahrzeugen zu rechnen.

Ergebnis:
In der Umweltprifung wird aufgrund des nicht vorhandenen Risikos auf weitergehende Un-

tersuchungen verzichtet.

Schutzgut Landschaftsbild

Beschreibung:
Der Anderungsbereich liegt im nordlichen Bereich der Ortslage von Bispingen, direkt an der

,Borsteler StraRe” (L 212). Der Anderungsbereich umfasst teils bereits bebaute Flachen. Im
Umfeld des Anderungsbereiches befinden sich Geholzbestande und im Siiden und Westen
grenzt Wald an, westlich als parkartige Erholungsflache. Im Norden und Osten setzt sich
Wohnbebauung weiter fort.

Im Landschaftsrahmenplan des Landkreises Heidekreis (2013) wird der Anderungsbereich in
der Karte ,Landschaftsbild“ mit einer geringen Bedeutung dargestellt.

Bewertung:
Insgesamt hat der Anderungsbereich eine geringe Bedeutung fiir das Landschaftsbild.

Die Hohenentwicklung der zu erwartenden baulichen Anlagen werden im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung begrenzt.

Wahrend der Bauphase ist mit temporaren Beeintrdchtigungen durch den Baustellenbetrieb
zu rechnen.
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Ergebnis:
Unter Berlcksichtigung der Wertigkeit der Landschaft sowie von Minimierungsmalinahmen

(Hohe der baulichen Anlagen) auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung, ist fir das
Schutzgut Landschaft keine erhebliche Beeintrachtigung zu erwarten.

Schutzgut Kultur und Sachguter

Beschreibung:
Das Vorkommen von Kulturgitern im Anderungsbereich oder der ndheren Umgebung ist

nicht bekannt. Eine Freilegung archaologischer Fundstellen ist jedoch nicht auszuschlieRen.
Sollten bei Erdarbeiten archéologische Funde auftreten, ist das weitere Vorgehen mit dem
Landkreis Heidekreis abzustimmen.

Bewertung:
Wahrend der Bauphase ist eine Freilegung archaologischer Fundstellen nicht ausgeschlos-

sen. Wahrend der Betriebsphase ist eine Freilegung nicht zu erwarten.

Ergebnis:
Im Geltungsbereich der Flachennutzungsplandnderung besteht die allgemeine Mdglichkeit

des Auftretens archaologischer Bodenfunde. Auf das Niedersachsische Denkmalschutzge-
setz, NDSchG, § 6, ,Erhaltungspflicht®, 8 10 ,Genehmigungspflichtige MalRhahmen®, § 11
~<Anzeigepflicht*, § 12 ,Ausgrabungen®, ,8 13 ,Erdarbeiten“ und 8§ 14 ,Bodenfunde” wird be-
sonders hingewiesen. Arché&ologische Bodenfunde unterliegen der Meldepflicht. Sie sind bei
Zutagetreten durch Baumalinahmen unverziglich bei der Unteren Denkmalschutzbehérde,
Landkreis Heidekreis, anzuzeigen.

Wechselwirkungen (Natura 2000 Erhaltungsziele und Schutzzweck)
Beschreibung / Bewertung:

Die Schutzguter stehen in einem stark vernetzten und komplexen Wirkungsgefiige zueinan-
der. Hierbei beeinflussen sie sich in unterschiedlichem Mal3.

Ergebnis:
Aus komplexen Wechselwirkungen, welche Uber die bereits im Rahmen der Schutzgiter be-

schriebenen Wechselwirkungen und der Erhaltungsziele und den Schutzzweck der Natura
2000 Gebiete hinausgehen, resultieren keine nachteiligen Umweltauswirkungen.

1.6 Prufkriterien gem. Anlage 1 Nr. 2b aa bis hh zum BauGB

Im Folgenden werden die méglichen erheblichen Auswirkungen gemaf der Prifkriterien bei
Durchftihrung der Planung, auch wéhrend der Bau- und Betriebsphase beschrieben.

aa.) Es ist mit Versiegelungen und Bodenbewegungen durch den Bau von baulichen Anla-
gen zu rechnen.

bb.) Natirliche Ressourcen werden durch den Bau neuer baulicher Anlagen in Anspruch
genommen. Hier sind Auswirkungen auf Flache, Boden, Wasser, Tiere und Pflanzen
zu erwarten. Durch die N&he zu bereits bestehender Bebauung und die Uberwiegende
Inanspruchnahme von vorgepragten Flachen ist nicht mit Auswirkungen auf die biolo-
gische Vielfalt zu rechnen. Die Auswirkungen sind bis zu einem Rickbau der baulichen
Anlagen nicht reversibel.

cc.) Auf Ebene der Flachennutzungsplanung kénnen keine konkreten Angaben zur Art und
Menge an Emissionen und Schadstoffen, Larm, Erschitterungen, Licht, Warme und
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Strahlung getroffen werden. Hierzu werden Angaben im Rahmen der verbindlichen
Bauleitplanung getroffen.

dd.) Auf Ebene der Flachennutzungsplanung ist die Art und Menge der erzeugten Abfalle
und Ihre Beseitigung und Verwertung noch nicht abzusehen. Aussagen hierzu missen
auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung getroffen werden.

ee.) Das Risiko fir die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (durch
z.B. Unfélle oder Katastrophen) ist auf Ebene der Flachennutzungsplanung noch nicht
abschliel3end abzusehen. Eine genaue Betrachtung kann erst auf Ebene des B-Planes
erfolgen.

ff.) Der Anderungsbereich befindet sich auBerhalb von Gebieten mit spezieller Umweltre-
levanz. Es sind dadurch keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. Dariiber hinaus
sind zum derzeitigen Kenntnisstand keine bestehenden Umweltprobleme oder kumulie-
rende Vorhaben in der ndheren Umgebung bekannt. Erhebliche Auswirkungen wéah-
rend der Bau- und Betriebsphase sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwar-
ten.

gg.) Die Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Treibhaus-
gasemissionen) lassen sich auf Ebene der FlAchennutzungsplanung nicht beschreiben.
Diese Auswirkungen sind auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu beschreiben.

hh.) Die Art der eingesetzten Stoffe fir den Bau- und Betrieb der zukinftigen Nutzungen
werden auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung néher beschrieben.

Generell gilt, dass auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung aufgrund des Betrachtungs-
malfistabs, die zu erwartenden Auswirkungen naher beschrieben werden kénnen.

1.7 Artenschutzrechtliche Belange

Von Dipl.-Biol. Jan Brockmann wurde ein spezieller artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
»29646 Bispingen Kita-Planung Heidjerhaus” vom 30.07.2021 ausgearbeitet. Als Ergebnis ist
festzuhalten, dass Horste von Greif- oder sonstigen GroRvogeln sowie Krdhennester im Un-
tersuchungsgebiet nicht festgestellt werden konnten. Spechthdhlen und Habitatbaume fehlen
ebenfalls im Plangebiet.

Von den streng geschiitzten und den besonders geschiitzten Arten, die auf der Roten Liste
Niedersachsens oberhalb der Vorwarnliste gefiihrt werden, wurden im Untersuchungsgebiet
folgende Arten nachgewiesen: Der Griinspecht und der Star.

Fur die genannten Arten folgt eine Art fiir Art-Betrachtung:

Grinspecht

Der Grunspecht gehért zu den streng geschitzten Arten, gilt in Niedersachsen aber nicht als
gefahrdet. Aus dem westlich der Planflache gelegenen ,Heide-Park” wurden bei zwei Bege-
hungen Rufe notiert. Die Gro3e der Brutreviere des Griinspechtes betragt 3,5-5,3 kmz2. Es ist
davon auszugehen, dass der Grinspecht auch die Grunflaichen des Plangebietes zur Nah-
rungssuche nutzt. Durch das Planungsvorhaben gehen keine aktuellen Neststandorte des
Griunspechts verloren, da im Plangebiet keine geeigneten Héhlen zur Verfigung stehen. Von
einer Brut im Umfeld des Plangebietes ist auszugehen.

Nahrungshabitate unterliegen den Bestimmungen des § 44 (1) BNatSchG nur, wenn sie eine
essenzielle Voraussetzung fir die Funktion einer Fortpflanzungs- und Ruhestatte sind. Auf
Basis der Untersuchungen kann diese Bedeutung der Planflachen fir den Griinspecht nicht
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hergestellt werden. Aus Sicht des Gutachters bleibt die 0kologische Funktion der Fortpflan-
zungs- und Ruhestatten im Umfeld des Plangebietes im rdumlichen Zusammenhang erhal-
ten.

Star

Der Star gehort zu den besonders geschitzten Arten und ist in Niedersachsen als gefahrdet
eingestuft. Ein Star konnte bei einer Begehung auf der Planflache bei der Nahrungssuche
beobachtet werden. Durch die Eingriffe werden keine Brut- und Lebensstéatten zerstort. Nah-
rungs- und Jagdhabitate unterliegen den Bestimmungen des 8§ 44 (1) BNatSchG nur, wenn
sie eine essenzielle Voraussetzung fur die Funktion einer Fortpflanzungs- und Ruhestatte
sind. Auf Basis der Untersuchungen kann diese Bedeutung der Planflachen fir den Star
nicht hergestellt werden. Die 6kologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestatten im
Umfeld des Plangebietes bleibt aus Sicht des Gutachters im rAumlichen Zusammenhang er-
halten.

Fur die weiteren ,besonders geschitzten Vogelarten® ist durch die Eingriffe im Plangebiet
keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen zu erwarten. Ge-
eignete Habitate fur die betroffenen Arten sind im Umfeld vorhanden.

Damit bleibt in diesem Zusammenhang die dkologische Funktion der von dem Eingriff be-
troffenen Fortpflanzungs- und Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang weiterhin erfillt.
Zur Vermeidung der T6tung oder Verletzung von Individuen (8 44 Abs. 1 Nr. 1) ist die Bau-
zeitenregelung zu beachten.

Als Ergebnis ist festzuhalten, dass unter Beachtung von Vermeidungsmaflinahmen (Bau-
zeitenregelung), die auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung gesichert werden, keine
Verbotstatbestande gem. § 44 BNatSchG beriihrt werden.*®

Bezlglich eines Lebensraumpotenziales von Reptilien wurde von Dipl.-Biol. Jan Brockmann
eine gutachterliche Einschatzung vorgenommen. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass im Ge-
gensatz zu den offenen, reich strukturierten Flachen im Heidepark das untersuchte Areal des
Heidjerhauses als wenig geeignet fiir Reptilien erscheint:

- Fast die komplette Flache, insbesondere sidlich des Heidjerhauses ist aufgrund des um-
gebenden Baumbestandes fast ganztéagig beschattet. Die Flache und die Randsaume wirken
eher ,finster und feucht®. Nur die Areale nérdlich des Heidjerhauses (Rabatten mit Ziergehdl-
zen) und ein kleiner Waldrandabschnitt sind zumindest in den Morgenstunden besonnt.

- Wertgebende Strukturen wie sudexponierte Hangneigungen, Offenboden, liegendes Tot-
holz oder Steinhaufen fehlen. Gepragt ist die Flache von ehemaligen Zierrasen / verfilztem
Gras.

- Die unmittelbare Néahe zur stark befahrenen Straf3e (Zerschneidung) und zum Siedlungsbe-
reich (Katzen) und Hundespazierganger sind fir die Artengruppe ebenfalls nicht forderlich.

Im Plangebiet konnten keine Reptilien festgestellt werden. Weder die Begehungen im Jahr
2021 noch die reptilienspezifische Absuche in 2022 haben Hinweise auf ein Vorkommen von
Reptilien im Plangebiet gegeben.

Die artenschutzrechtliche Prifung kommt zu dem Ergebnis, das fur die Artengruppe der
Reptilien keine erhebliche Beeintrachtigung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
zu erwarten ist.1

15 Dipl.-Biol. Jan Brockmann: “Spezieller artenschutzrechtlicher Fachbeitrag ,29646 Bispingen Kita-Planung Heid-
jerhaus” vom 30.07.2021

16 Dipl.-Biol. Jan Brockmann: Anlage zum ,Speziellen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag -Kita-Planung Heidjer-
haus, 29646 Bispingen“ vom 30.07.2021 Erganzung: Artengruppe Reptilien
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1.8 Belange des Waldes

Gemal aktuell vorliegender Einschatzung des Beratungsforstamts Sellhorn liegt die Grenze
des Waldes nach NWaldLG sudlich des Plangebietes entsprechend der eindeutigen Markie-
rung in der AK 5, vgl. Plandarstellung.

Abbildung 8: Abgrenzung Waldkante sidlich des Plangebietes?!’

Waldgrenze

Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung sind gegeniber dem angrenzenden Waldrand die
Belange der Gefahrenabwehr zu bertcksichtigen. Diese beinhalten zum einen hinreichende
Abstande mit Blick auf Windwurf, Windbruch und umstiirzende Baume, siehe oben, sowie
zum anderen die Ausweisung eines Brandschutzstreifens in Anlehnung an die Verfliigung der
seinerzeitigen Bezirksregierung Lineburg vom 19.09.1972 ,Feuerschutzstreifen an Siedlun-
gen®.

Die Tiefe des Brandschutzstreifens sollte demnach 25 m betragen und idealerweise, ausge-
hend vom Waldrand, zundchst einen 5 m breiten Randweg aufweisen, worauf eine Rasen-
flache, frei von B&umen und Strauchern folgen soll. Erst danach ab einem Abstand von 12 m
wird eine Einz&unung zugelassen. Die Bebauung selbst muss mind. 30 m Abstand zum
Waldrand einhalten.

Dies wird im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung entsprechend gesichert, da sich die Fla-
chen im Eigentum der Gemeinde Bispingen befinden, steht dem auf Ebene der verbindlichen
Bauleitplanung nichts entgegen. Auch die Gefahrenabwehr kann gesichert werden, da die
Gemeinde Bispingen Eigentimer der angrenzenden Waldflache ist und somit ihrer Ver-
kehrssicherungspflicht nachkommen muss.

17 AK 5, LGLN, ohne MafRstab
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1.9 Vermeidung / Minderung wahrend der Bau- und Betriebsphase

Im Anderungsbereich werden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung baugestalteri-
sche Vorgaben gemacht. Die vorhandenen Gehdlze, die eine Eingriinung schaffen, werden
zum Erhalt festgesetzt.

Daruber hinaus werden die max. zulassige Versiegelung und die Regenwasserbewirtschaf-
tung im Rahmen des B-Planes geregelt.

1.10 Alternativen (Ziele und Standort)

Im Vorfeld der Planung haben sich die Verwaltung und die Politik der Gemeinde Bispingen
intensiv mit einer geeigneten Standortsuche fir eine neue Kindertagesstatte auseinanderge-
setzt.

An den Standort einer Kindertagesstatte werden umfangreiche Anforderungen gestellt. Dazu
zahlen die GrofRe des Grundstiicks, die Lage und Entfernung zum Ortskern, sowie Erreich-
barkeit und die verkehrliche Erschliefung. Auch die Verfiigbarkeit und die planungsrechtliche
Situation spielen hier eine Rolle.

Neben dem hier vorliegenden Standort am ,Heidjerhaus” wurden noch andere Standorte ge-
pruft. Hierzu zahlt beispielsweise die gegeniberliegende Flache ,Borsteler Stral3e 26a“. Die-
se befindet sich zwar im Eigentum der Gemeinde, stellt sich mit knapp 2.000 m? jedoch als
zu klein dar. Daneben wurde der Standort ,Gartenstral3e 17“ mit betrachtet. Das Grundstiick
befindet sich direkt am Ortskern und dariber hinaus wirde sich ein Kombinationsprojekt
~Jung und Alt* anbieten. Diese Flache befindet sich jedoch im Privateigentum. Eine Verfig-
barkeit ist derzeit nicht gegeben. Auch der Standort ,Spielplatz im Baugebiet Mottloh | und II*
wurde geprift. Diese Flachen befinden sich im Eigentum der Gemeinde und wéare daher ver-
fugbar. Jedoch stellt sich die verkehrliche Situation schwierig dar und die Entfernung zum
Ortskern betragt ca. 1,1 km. Dartiber hinaus misste auch hier ein entsprechendes Planungs-
recht geschaffen werden. Aufgrund der Lage und der Entfernung wurde von dieser Flache
Abstand genommen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Anforderungen an eine Kindertagestétte im An-
derungsbereich vollumfanglich beriicksichtigt werden kénnen. Der Anderungsbereich liegt in
ca. 600 m Entfernung zum Ortskern, die Verkehrsanbindung ist sehr gut. Die Flache befindet
sich im Eigentum der Gemeinde und ist somit verfiigbar. Zudem stellt sich der Anderungsbe-
reich durch das bereits vorhandene ,Heidjerhaus” und die vorhandenen Stellplatze als vorbe-
lastet dar. Der naturschutzfachliche Wert ist daher als allgemein zu betrachten. Die Belange
der angrenzenden Waldbestande werden im Zuge der Planung berticksichtigt.

Unter diesen Voraussetzungen mochte die Gemeinde Bispingen die Entwicklungspotentiale
am Standort nutzen.
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1.11 Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung

Kompensation

Tabelle 2: Bilanzierung gem. , Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen in der
Bauleitplanung”“ des Niedersachsischen Stadtetags (2013)

Bestand Planung
Biotop Flache | WE Wert Biotop Flache | WE Wert
Hausgar- 1.467 1 1.467 Gemeinbedarf 2.042 0 0
ten/versiegelte Fla- (GRZ 0,4 +
che (Bestand) 50%=0,6)
OVS (Verkehrsfla- 1.616 0 0 Freiflachen (nicht | 1.361 1 1.361
che) (Bestand) Uiberbaubare
Grundstucks-
flache)
X (Bebauung und 1.158 0 0 OVS (Verkehrs- 1.616 0 0
Versigelte Flache flache) (Bestand)
Heidjerhaus)
Artenreicher Scher- 2.245 2,5% 5.613 Hausgar- 1.467 1 1.467
rasen (GRR) ten/versiegelte
Flache (Bestand)
W
Gesamt 6.486 7.080 WE Gesamt 6.486 2.828 WE
Planung — Bestand = 2.828-7.080 = 4.252 Werteinheiten

*= Aufschlag fir vorhandene Gehdlze (werden im Zuge des B-Plan konkretisiert)

Im Zuge der Planung ist von einem Kompensationsdefizit von 4.252 Werteinheiten zu rech-
nen.

Dieses Kompensationsdefizit wird auf den entsprechenden Poolflachen in der Gemarkung
Bispingen, Flur 3, Flurstlick 1/7 abgegolten. Hier stehen der Gemeinde Bispingen noch aus-
reichend Wertpunkte zur Verfigung. Auf der Flache ,Gillenmoor* ist als Zielkonzept ein Kon-
zept fur Offenlandarten, wie die Feldlerche, das Rebhuhn und den Neuntdter umzusetzen.
Dazu werden Heckenpflanzungen vorgenommen, eine Blanke angelegt, die Unterbrechung
einzelner Drainagestrange durchgefuhrt, sowie eine Extensivierung der Grinlandnutzung
vorgenommen. Dariiber hinaus soll eine Vernassung des Erlenbestandes vorgenommen
werden. Eine Konkretisierung erfolgt auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung.
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Abbildung 9: Lage der Poolflache

Biotoptypen:
Grundsatzlich sind von der Planung Biotoptypen allgemeiner Bedeutung betroffen. Besonde-

res Augenmerk im Verfahrensverlauf verdient das im Randbereich des Plangebietes verorte-
te Biotop nach 8 30 BNatSchG. Hierzu wurde eine fachliche Kartierung von Buro Arbeits-
gruppe Land und Wasser ,Geplante Kindertagesstatte am Heidepark Prifung des Plangebie-
tes auf Vorkommen gesetzlich geschiitzter Biotope" ausgearbeitet. Als Ergebnis ist festzu-
halten, dass die feuchte Sandheide mit Wacholdergebisch nahrstoffarmer Sandbéden
(HFC/BWA) westlich des Kiefernforstes als gesetzlich geschiitztes Biotop gem. § 30
BNatSchG einzustufen ist und dieses Biotop geringfiigig in den Geltungsbereich hineinragt.
Zur Entwurfsfassung wurde der Geltungsbereich entsprechend zuriickgenommen und das
Biotop wird durch die Planung nicht bertihrt. Auswirkungen ergeben sich somit nicht.8

18 Arbeitsgruppe Land & Wasser: ,Geplante Kindertagesstatte am Heidepark Prifung des Plangebietes auf Vor-
kommen gesetzlich geschiitzter Biotope, August 2022
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Abbildung 10: Abgrenzung der gesetzlich geschitzten Heide (eingenordet, Kartengrundlage: Google-
Luftbild).1®

1.12 Uberwachung / Schwierigkeiten

Die genannten Verfahren entsprechen dem Stand der Technik. Schwierigkeiten bei der Er-
hebung der Grundlagen haben sich nicht ergeben. Es liegen aber noch Erkenntnisliicken vor
(Biotop).

Die relevanten Umweltfolgen der Flachennutzungsplananderung sind im Umweltbericht
Uberprift worden, sodass hinreichend Beurteilungskriterien fur eine umweltvertragliche Rea-
lisierung der Flachennutzungsplandnderung vorliegen. Die Ergebnisse der artenschutzrecht-
lichen Untersuchung und der Biotoptypenkartierung liegen bereits vor und sind der Planung
beigefugt.

Die Uberwachung der kiinftigen KompensationsmaRnahmen und Pflanzungen erfolgt sinn-
vollerweise durch die Gemeinde Bispingen, da diese infolge der rAumlichen Nahe einen gu-
ten Uberblick iiber die MaRnahmendurchfiihrung hat (Monitoring).

Die Kontrolle der erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt, die bei der Durchfiihrung der
Bauleitplanung zu erwarten sind, sollte durch die Gemeinde Bispingen erfolgen, um mog-
lichst friihzeitig unvorhergesehene negative Auswirkungen zu ermitteln und um in der Lage
zu sein, geeignete Malinahmen zur Vermeidung und Minimierung der Auswirkungen zu er-
greifen.

Schwierigkeiten bei der Datenermittlung sind nach diesseitiger Ansicht nicht gegeben.

19 Arbeitsgruppe Land & Wasser: ,Geplante Kindertagesstatte am Heidepark Prifung des Plangebietes auf Vor-
kommen gesetzlich geschitzter Biotope, August 2022
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1.13 Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Lage des Gebietes:

Der Geltungsbereich des Anderungsbereiches ist zweigeteilt und umfasst insgesamt eine
GrofRe von ca. 0,8 ha und liegt nordlich der Ortslage von Bispingen, direkt an der ,Borsteler
StraBe" (L 212). Der Anderungsbereich umfasst bereits bebaute Flachen, darunter das so
genannte ,Heidjerhaus* und dazugehdrige Stellplatzflachen und Freiflachen. Daruber hinaus
befindet sich im westlichen Bereich ein Wohngeb&aude mit Zuwegung. Im Umfeld des Ande-
rungsbereiches befinden sich Gehélzbestande und im Siiden und Westen grenzt Wald an.
Im Norden und Osten setzt sich Wohnbebauung weiter fort. Im 6stlichen Anderungsbereich
befindet sich bereits Bebauung. Diese dient derzeit als Obdachlosenunterkunft der Gemein-
de Bispingen.

Ziele der Planung:

Durch die Planung sollen auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen zur Schaffung einer Kindertagesstatte im Kernort Bispingen geschaf-
fen werden. Zu diesem Zweck wird fiir den Anderungsbereich im Rahmen der 133. Anderung
des Flachennutzungsplanes eine Flache fir den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung
.Kindertagesstatte* dargestellt. Der wirksame Flachennutzungsplan sieht derzeit die Darstel-
lung von Flachen fir Wald vor. Die tbrigen Flachen werden an die tatsachliche Nutzung in
diesem Zuge angepasst.

Auswirkungen auf die Schutzguter:
Die Belange angrenzender Schutzgebiete (LSG, NSG, Natura 2000) wurden geprift. Aus-
wirkungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erkennbar.

Besonderes Augenmerk im Verfahrensverlauf verdient das im Randbereich des Plangebietes
verortete Biotop nach 8§ 30 BNatSchG. Hierzu wurde eine fachliche Kartierung von Biiro Ar-
beitsgruppe Land und Wasser ,Geplante Kindertagesstatte am Heidepark Prifung des Plan-
gebietes auf Vorkommen gesetzlich geschitzter Biotope* ausgearbeitet. Als Ergebnis ist
festzuhalten, dass die feuchte Sandheide mit Wacholdergebiisch nahrstoffarmer Sandbdden
(HFC/BWA) westlich des Kiefernforstes als gesetzlich geschitztes Biotop gem. § 30
BNatSchG einzustufen ist und dieses Biotop geringfiigig in den Geltungsbereich hineinragt.
Zur Entwurfsfassung wurde der Geltungsbereich entsprechend zuriickgenommen und das
Biotop wird durch die Planung nicht bertihrt. Auswirkungen ergeben sich somit nicht.?°

Artenschutzrechtliche Belange wurden mittels Kartierung fachgutachterlich untersucht. Unter
Beachtung von Vermeidungsmalflinahmen, die auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung
gesichert werden, werden keine Verbotstatbestdnde gem. § 44 BNatSchG berihrt.

Die artenschutzrechtliche Prifung kommt zu dem Ergebnis, das fur die Artengruppe der
Reptilien keine erhebliche Beeintrachtigung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
zu erwarten ist.

Verkehrsbedingte Larmimmissionen, ausgehend von der ,Borsteler StralRe” (L 212), kdnnen
aufgrund der geringen Verkehrsmengen und der Lage innerhalb der Ortsdurchfahrt vernach-
lassigt werden. Von der Nutzung selbst gehen keine erheblichen Immissionen aus, abgese-
hen von den LautduRRerungen der Kinder, die bekanntermafRen grundsatzlich hinzunehmen
sind.

Erhebliche Beeintrachtigungen sind beim Schutzgut Boden / Flache durch die Neuversiege-
lung im Bereich der Freiflachen zu erwarten. Eine abschlieRende Bilanzierung erfolgt auf
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung.

20 Arbeitsgruppe Land & Wasser: ,Geplante Kindertagesstatte am Heidepark Prifung des Plangebietes auf Vor-
kommen gesetzlich geschiitzter Biotope, August 2022
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Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser werden durch eine drtliche Versicke-
rung im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung minimiert. Aufgrund der vorhandenen
Eingriinung, welche im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung festgesetzt wird, ist nicht
mit erheblichen Beeintrachtigungen des Schutzgutes Landschaft zu rechen.

Planungsalternativen:

Neben dem hier vorliegenden Standort am ,Heidjerhaus” wurden noch andere Standorte ge-
pruft, die jedoch mangels Eignung (Lage und Erreichbarkeit) und Verfligbarkeit (teils Privat-
flachen) verworfen wurden.

2 Quellenangaben

e Landesraumordnungsprogramm Niedersachen (2017)

o Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Heidekreis 2015 (Entwurf)

e Flachennutzungsplan der Gemeinde Bispingen

¢ NIBIS Kartenserver des Niedersachsischen Bodeninformationssystems NIBIS, 2022

o Umweltkarten Niedersachsen, Niedersichsisches Ministerium fir Umwelt, Energie
und Klimaschutz, 2022

e Dipl.-Biol. Jan Brockmann: “Spezieller artenschutzrechtlicher Fachbeitrag ,29646
Bispingen Kita-Planung Heidjerhaus" vom 30.07.2021

e Arbeitsgruppe Land & Wasser: ,Geplante Kindertagesstatte am Heidepark Priifung
des Plangebietes auf Vorkommen gesetzlich geschiitzter Biotope, August 2022

o Dipl.-Biol. Jan Brockmann: Anlage zum ,Speziellen artenschutzrechtlichen Fachbei-
trag -Kita-Planung Heidjerhaus, 29646 Bispingen* vom 30.07.2021 Ergdnzung: Ar-
tengruppe Reptilien
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133. Anderung des Flachennutzungsplans Gemeinde Bispingen H&P, Laatzen

Teil C:

Abwagung und Beschlussfassung

Abwagung:
Aus der Offentlichkeit liegen keine Stellungnahmen vor.

Von Seiten des Landkreises Heidekreis werden von Seiten des Natur- und Landschafts-
schutzes Hinweise zu einem Brandschutzstreifen und zu Gehoélzen abgegeben. Die Hinwei-
se von Seiten des Natur- und Landschaftsschutzes werden zur Kenntnis genommen. Die
Flachen des Plangebietes befinden sich im Eigentum der Gemeinde Bispingen. Somit ist ei-
ne Sicherung der Flachen fur einen Brandschutzstreifen gegeben. Eine entsprechende Si-
cherung erfolgt auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Ein entsprechender Abstand der
geplanten baulichen Anlagen zum Wald wird ebenfalls auf Ebene der verbindlichen Bauleit-
planung durch Baugrenzen gesichert. Die Gefahrenabwehr durch z.B. Windwurf wird durch
die Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde sichergestellt, da diese auch Eigentiimer der
angrenzenden Waldflache ist. Die Begriindung wird um klarstellende Hinweise erganzt. In-
haltliche Auswirkungen ergeben sich nicht. Inhaltliche Auswirkungen ergeben sich nicht. Der
Hinweis zu den Gehdlzfallungen werden insgesamt zur Kenntnis genommen. Es sind keine
Geholzfallungen innerhalb des Waldes geplant. Eine konkrete Eingriffsbilanzierung erfolgt
auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Inhaltliche Auswirkungen auf die Planung erge-
ben sich nicht. Von Seiten des Brandschutzes werden ebenfalls Hinweise zu erforderlichen
Brandschutzstreifen abgegeben. Die Hinweise zu dem erforderlichen Brandschutzstreifen
werden ebenfalls zur Kenntnis genommen. Es wird ein entsprechender Hinweis in die Be-
grindung eingefugt. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wird dieser Belang kon-
kretisiert. Auswirkungen auf die vorliegende Flachennutzungsplanénderung ergeben sich
nicht. Insgesamt wird die Stellungnahme des Landkreis Heidekreis wie dargelegt bertcksich-
tigt. Inhaltliche Auswirkungen auf die Planung ergeben sich nicht.

Von Seiten der Niedersachsischen Landesforsten werden Hinweise zu dem sudlich angren-
zenden Wald und den notwendigen Abstdnden abgegeben. Die Hinweise von Seiten der
Niedersachsischen Landesforsten werden insgesamt zur Kenntnis genommen. Im Rahmen
der verbindlichen Bauleitplanung werden die Belange des Waldes und die entsprechenden
Abstande inkl. Brandschutzstreifen nédher beschrieben und gesichert. Inhaltliche Auswirkun-
gen auf die vorliegende Flachennutzungsplanung ergeben sich nicht.

Von Seiten der Niedersachsischen Landesbehodrde fur StralRenbau und Verkehr werden
Hinweise zum Querungsbedarf und zur Einmindung abgegeben. Die Stellungnahme der
Niedersdchsischen Landesbehorde fir Straflenbau und Verkehr, Geschéftsbereich Verden
wird insgesamt zur Kenntnis genommen. Zur Entwurfsfassung wurden bereits die Hinweise
in die Begriindung mit aufgenommen. Zur Entwurfsfassung wurde auch eine entsprechende
gutachterliche Beurteilung bzgl. der Querungssituation der Planung beigefiigt. Als Ergebnis
ist festzuhalten, dass die Einrichtung einer Querungsanlage nicht erforderlich ist. Die Anzahl
der hier querenden FufRganger ist voraussichtlich nur gering. Die theoretisch angenomme-
nen 125 Querungen werden in der Praxis bei weitem nicht erreicht. Die Verkehrsbelastung
der Bosteler Straf3e sind mit ca. 3.500 Kfz/ Werktag ebenfalls nicht tUberméRig. Die zulassige
Hochstgeschwindigkeit ist mit 50 km/ h ebenfalls fir Siedlungsbereiche ublich. Aufgrund des
geraden Stral3enverlaufs ist die Fahrbahn gut einsehbar. Kita-Kinder als besonderes schutz-
bedurftige Ful3ganger queren die Fahrbahn nur in Begleitung einer Aufsichtsperson. Auswir-
kungen auf die vorliegende Flachennutzungsplanung ergeben sich nicht.

Von Seiten der EWE NETZ GmbH werden Hinweise zu moglichen Kosten durch erforderli-
che Anpassungen des Netzes abgegeben. Die Hinweise von Seiten der EWE NETZ GmbH
werden insgesamt zur Kenntnis genommen. Es werden entsprechende Hinweise in die Be-
grindung aufgenommen. Inhaltliche Auswirkungen ergeben sich nicht.
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H&P, Laatzen 133. Anderung des Flachennutzungsplans Gemeinde Bispingen

Von Seiten des Ortsvorstehers von Bispingen wird eine ausdriickliche Zustimmung zu den
Planungsabsichten abgegeben. Der Hinweis von Seiten des Ortsvorstehers von Bispingen
wird insgesamt zur Kenntnis genommen. Inhaltliche Auswirkungen ergeben sich nicht.

Von Seiten der Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH werden Hinweise zur Gas-
/Wasserversorgung, zum Brandschutz, zur Schmutzwasserentsorgung und zur Begriinung
im Bereich von Ver-/Entsorgungsleitungen abgegeben. Die Hinweise von Seiten der Stadt-
werke Munster-Bispingen GmbH werden insgesamt zur Kenntnis genommen. Die Begrin-
dung wurde dazu bereits entsprechend erganzt. Inhaltliche Auswirkungen auf Ebene der hier
vorliegenden Flachennutzungsplanung ergeben sich nicht. Konkrete Vorgaben kdénnen erst
auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung getroffen werden.

Von Seiten der SINON GmbH werden Hinweise zu den sudlich befindlichen Bahnanlagen
abgegeben. Die Hinweise von Seiten der SINnON GmbH werden insgesamt zur Kenntnis ge-
nommen. Es werden entsprechende Hinweise in die Begrindung aufgenommen. Eine kon-
krete Berticksichtigung erfolgt im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung. Inhaltliche Auswir-
kungen auf die vorliegende Flachennutzungsplanung ergeben sich nicht.

Beschlussfassung:

Die vorliegende Begriindung zur 133. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde
Bispingen inklusive Umweltbericht und Anlage(n) wurde in der heutigen Sitzung des Rates
der Gemeinde Bispingen beschlossen.

Bispingen, 16.02.2023

L. S.

gez. Dr. Jens Bilthuis
Der Birgermeister

Im Auftrag der Gemeinde Bispingen:
H&P, Laatzen, Dezember 2022
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Spezieller artenschutzrechtlicher
Fachbeitrag

29646 Bispingen
Kita-Planung Heidjerhaus

im Auftrag von:

Gemeinde Bispingen
Borsteler StraBe 4/6
29646 Bispingen

vorgelegt von:
Dipl.-Biol. Jan Brockmann
Am Latten Stimbeck 15

29646 Bispingen
Tel. 05194-970839

am 30.07.2021



1 Einleitung

1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Beauftragt wurde eine ,Artenschutzrechtliche Prifung“ gem. § 44 BNatSchG fur
folgende Artengruppen: Vogel, Fledermause, Waldameisen. Aufgrund der Lage und
Biotopausstattung sind planungsrelevante Vorkommen weiterer faunistischer
Artengruppen, nicht zu erwarten.

1.2 Untersuchungsgebiet

Die Planflache liegt innerhalb der Ortslage von Bispingen (Abb. 1). Ostlich schlieBt die
Borsteler StraBe und Wohnbebauung an. Richtung Stden Gehélzbestédnde (vorwiegend
Eichen und Birken mit BHD 30-40 cm, tw. bis 50 cm) sowie eine Bahnlinie, Abb. 5.
Richtung Westen trennt Kiefernforst (BHD 30-40 cm) das Gelande vom ,Heide-Park®,
einem von Heide, Wacholder und solitdren Kiefern gepréagtem Areal, ab; Abb. 1..
Nordlich grenzt eine von Baumen abgegrenzte Parkplatzflache an, Abb. 1.

Abb. 1: Untersuchungsgebiet, Plangebiet (rot umrandet), Quelle Google-Maps
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Auf der Planflache steht das ,Heidjerhaus®, das im Rahmen der Planungen ggfls.
abgerissen werden soll (Abb. 2). Es handelt sich dabei um ein nicht bewohntes, fur
Freizeitveranstaltungen genutztes mit Reet gedecktes Haus (Abb. 2-3).

Die Bodenvegetation auf der Planflache ist von Zierrasen und Baumbestand geprégt.
(Abb. 2-4). Auf der Planflache stehen am Nord-West-Rand Einzelkiefern (BHD 60 cm);
Abb.3.

Abb. 2: Blick von der Behringer Stra3e (Nord-Ost)

Abb. 3: Blick von Nord-West

Dipl.-Biol. Jan Brockmann - Am liitten Stimbeck 15 - 29646 Bispingen - www.heide-ranger.de



Der Westrand ist im weiteren stdlichen Verlauf von Kiefern (BHD 40 cm), Birken (BHD
35 cm), Eichen (BHD 30 cm, 1x 60 cm) und im Unterwuchs mit Traubenkirsche und
Holunder gepragt (Abb. 4, links).

Auf der zentralen Rasenflache sowie am Ostrand befinden sich Nadel- und Ziergehdlze,
am Sudostrand noch einzelne Eichen (BHD 35, 1x 70 cm), Abb. 4.

Abb. 4: Blick von Sud-West

Abb. 5: Sudlich angrenzender Gehdlzbestand und Bahnlinie
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1.3 Rechtliche Grundlagen

Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen ergeben sich aus dem
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie direkt aus den européischen Richtlinien
92/43/EWG (FFH-Richtlinie) und 2009/147/EG (Vogelschutzrichtlinie). Im
Bundesnaturschutzgesetz wird zwischen den ,besonders” und den ,streng“ geschutzten
Arten unterschieden.

Der § 44 BNatSchG umfasst folgende Verbotstatbestdnde flir besonders und streng
geschitzte wild lebende Tiere und Pflanzen (Zugriffsverbote):

e Totung oder Verletzung von Individuen (§ 44 Abs. 1 Nr.1)

e Stdrungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen auswirken
(§44 Abs. 1 Nr. 2)

e Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten (§44 Abs. 1 Nr. 3) sowie

e Beschéadigung/Zerstérung von Pflanzen/Pflanzenstandorten (§44 Abs. 1 Nr. 4)

Einschrédnkungen der Zugriffsverbote sind in § 44 Abs. 5 BNatSchG geregelt.

§44 Abs. 5 trifft in den Sétzen 2 bis 5 Gultigkeitsregeln der Zugriffsverbote flr zuldssige
Eingriffe nach § 15 BNatSchG (Eingriffsregelung) sowie fur zuldssige Vorhaben nach
dem Baugesetzbuch.

Eine Verletzung des Schadigungsverbotes der Fortpflanzungs- und Ruhestatten der wild
lebenden Tiere der besonders geschutzten Arten (in § 44 Abs.1 Nr. 3 genannt) tritt
jedoch dann nicht ein, wenn die 6kologische Funktion der vom Eingriff betroffenen
Fortpflanzungs- und Ruhestéatte im rdumlichen Zusammenhang weiterhin erflllt wird
(siehe §44 Abs. 5, Satz 2). Dies gilt auch fur damit verbundene, unvermeidbare
Beeintrachtigungen der wild lebenden Tiere der besonders geschutzten Arten im
Hinblick auf das Tétungs-/Verletzungsverbot nach §44 Abs.1 Nr.1.

Sollte das Vorhaben einen der 0.g. Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG erflllen,
so darf es nur zugelassen werden, wenn die Ausnahmevoraussetzungen gemaB §45
Abs. 7 kumulativ vorliegen. Zu den Ausnahmevoraussetzungen zéhlen.:
e Zwingende Grinde des Uberwiegenden 6ffentlichen Interesses und
e Fehlen einer zumutbaren Alternative und
e Keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der regionalen Populationen (bei
FFH-Anhang-IV-Arten: EHZ = glnstig)
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2 Wirkungen des Vorhabens

Mogliche Verbotstatbestéande flr ein Vorhaben ergeben sich durch die verschiedenen
Auswirkungen von Bautatigkeit und nachfolgender Nutzung einer Neuanlage auf die
streng oder besonders geschutzten Arten nach §7 BNatSchG.

Falls Wirkungen i. S. von §44 BNatSchG ausgel6st werden, missen entsprechende
MaBnahmen getroffen werden, um einen Verbotsbestand zu umgehen. Im Hinblick auf
die Planung einer Kindertagesstatte auf der o0.g. Teilflachen sind folgende Wirkfaktoren
zu erwarten.

2.1 Baubedingte Wirkfaktoren

Hierzu zahlen:
« Rodung von Gehoélzbestanden und Abrdumung des Baufeldes
Abschub Oberboden
baubedingte Emissionen
Verkehr von Baufahrzeugen
Bodenverdichtung
Verfullen von Senken

2.2 Anlagenbedingte Wirkfaktoren

Hierzu zahlen:
e Veranderungen im Kleinklima
¢ Flachenversiegelung
e Baukorper

2.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Hierzu zahlen:
e Verkehrsbelastungen
e Schadstoffemissionen
e Lichtemissionen
e Storungen durch Betriebs- u. Freizeitnutzung
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3 Methodik

3.1 Umweltdaten

RoutineméBig erfolgt ein Abgleich des Gebietes mit den Daten der Umweltkarten
Niedersachsen (http://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten) im Hinblick
auf Schutzgebiete und wertvolle Bereiche (Biotoptypen, Fauna, Brut- und Gastvdgel).

3.2 Avifauna

Die Brutvogelerfassung stitzt sich im Wesentlichen auf die allgemein gultige Methode
der Revierkartierung singender Ménnchen (vgl. BERTHOLD 1976, OELKE 1977,
SUDBECK et. al. 2005). Diese Methode kommt vorrangig bei
Schutzgebietsausweisungen, Umweltvertraglichkeitsprifungen und Habitatvergleichen
zur Anwendung.

Nach DDA-Standard sollte je eine Begehung in flinf vorgegebenen Zeitrdumen erfolgen
(Tab. 1).

Tab. 1: Begehungszeitrdume und -termine

Empfohlene Begehungszeitraume gem. Begehungstermine-Plangebiet:
DDA-Standard (Sudbeck et. al., 2005)
1.-31. Méarz 30.03.2021
16.-30. April 18.04.2021
1.-15. Mai 06.05.2021
16.-31. Mai 19.05.2021
1.-15. Juni 09.06.2021

Fir alle streng geschitzten Arten sowie alle Brutvogelarten der Roten Liste
Niedersachsens (Geféahrdungsgrad oberhalb der Vorwarnliste) erfolgte eine quantitative
Erfassung und Auswertung der Reviere. Sofern der vermutete Brutstandort im
Plangebiet liegt, wird eine Revierkarte erstellt.

Far alle Gbrigen Vogelarten erfolgte eine rein qualitative Erfassung und keine
Auswertung bis auf die Revierebene.

Alle Erfassungen fanden zu den methodisch vorgegebenen Uhrzeiten (SUDBECK et. al,
2005) und bei geeigneten Witterungsbedingungen statt.

Besondere Strukturen wie Hohlen- und Horstbadume wurden erfasst.
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3.3 Fledermause

Die Bewertung der Fledermause basiert auf einer Potentialanalyse und der Auswertung
vorliegender Daten. Im Rahmen der Begehungen wurden relevante Strukturen erfasst:
Baumbestande, Leitstrukturen, Hohlenbaume, Gebaude etc..

3.4 Waldameisen

Das Plangebiet wurde auf Nester hligelbauender Waldameisen (Formica rufa — Gruppe)
hin abgesucht.

4 Untersuchungsergebnisse und Bewertung

4.1 Umweltdaten

Der Abgleich mit den Umweltkarten-Niedersachsen ergab keine Hinweise auf besonders
wertvolle Bereiche oder Arten im Plangebiet.

4.2 Avifauna

Horste von Greif- oder sonstigen GroBvogeln sowie Kréhennester konnten im
Untersuchungsgebiet nicht festgestellt werden; Spechthéhlen und Habtatbdume fehlen
im Plangebiet.

Tabelle 2 zeigt das Ergebnis der Revierkartierung sowie den Schutzstatus der
nachgewiesenen Arten im Untersuchungsgebiet.

Tab. 2: Im Plangebiet nachgewiesene Vogelarten und ihr Status

N = Nahrungsgast

B = Brutvogel im Plangebiet; (B) = Brutvogel im angrenzenden Gebiet,

BZ = Brutzeitfeststellung; § besonders geschutzte Art, §§ streng geschutzte Art,

RL-Ni (Rote Liste Niedersachsen), V = Vorwarnliste, 3 = geféhrdet, 2 = stark gefahrdet, 1 = vom
Erldschen bedroht

Art Schutz- Status | Bemerkungen allgemein (NLWKN,
status U- 2011, bezogen auf Naturraum)
Gebiet

Amsel § B Flachendeckend und dabei fast Uberall
in groRerer Anzahl vorhanden.

Blaumeise § B Flachendeckend vorhandener
Brutvogel.

Buchfink § B Haufigste Brutvogelart in
Niedersachsen. Uberall vorhanden.

Buntspecht § N, (B) | Uberall verbreiteter Brutvogel.

Fitis § (B) Flachendeckend vorhandener
Brutvogel.
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Goldammer §, RL-NiV | (B) Nahezu flachendeckend vorhandener
Brutvogel.

Grunfink § (B) Flachendeckend vorhandener
Brutvogel.

Grlnspecht 8§ (B) Mehr oder weniger flachendeckend
vorkommender Brutvogel.

Haussperling §, RL-NiV | (B) Flachendeckend vorhandener
Brutvogel. Seit wenigen Jahrzehnten
mit deutlichem Bestandsruckgang und
bereits aus vielen Siedlungen
verschwunden.

Heckenbraunelle § B Insgesamt verbreiteter Brutvogel.

Kleiber § (B) Mehr oder weniger verbreiteter
Brutvogel.

Kohlmeise § B Flachendeckend auftretender Brutvogel.

Monchsgrasmucke § (B) Flachendeckend und dabei meist in
grolRerer Zahl auftretender Brutvogel.

Ringeltaube § (B) Flachendeckend vorhandener
Brutvogel.

Rotkehlchen § B Zumeist verbreitet auftretender
Brutvogel.

Star §, RL-Ni 3 (B) Als Brutvogel heute viel seltener als
noch vor Jahrzehnten.

Tannenmeise § B Weit verbreiteter Brutvogel.

Waldbaumlaufer § (B) Als Brutvogel weit verbreitet.

Zaunkonig § B Allgemein verbreiteter Brutvogel.

Zilpzalp § B Flachendeckend vorhandener
Brutvogel.

Von den streng geschutzten (§§) und den besonders geschutzten Arten (§), die auf der
Roten Liste Niedersachsens oberhalb der Vorwarnliste gefuhrt werden, wurden im
Untersuchungsgebiet folgende Arten nachgewiesen: Grinspecht, Star.

Fur die genannten Arten folgt eine Art fur Art-Betrachtung:

Griinspecht

Der Grunspecht gehort zu den streng geschutzten Arten, gilt in Niedersachsen aber
nicht als gefahrdet. Aus dem westlich der Planflache gelegenen ,Heide-Park“ wurden
bei zwei Begehungen Rufe notiert. Die GroRe der Brutreviere des Grunspechtes betragt
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3,5-5,3 km? (BEZZEL, E., 1993). Es ist davon auszugehen, dass der Griinspecht auch
die Grinflachen des Plangebietes zur Nahrungssuche nutzt. Durch das
Planungsvorhaben gehen keine aktuellen Neststandorte des Grinspechts verloren, da
im Plangebiet keine geeigneten Hohlen zur Verfugung stehen. Von einer Brut im Umfeld
des Plangebietes ist auszugehen.

Nahrungshabitate unterliegen den Bestimmungen des § 44 (1) BNatSchG nur, wenn sie
eine essenzielle Voraussetzung fur die Funktion einer Fortpflanzungs- und Ruhestéatte
sind (GELLERMANN, 2003). Auf Basis der Untersuchungen kann diese Bedeutung der
Planflachen fir den Grianspecht nicht hergestellt werden. Aus Sicht des Gutachters
bleibt die 6kologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestéatten im Umfeld des
Plangebietes im rGumlichen Zusammenhang erhalten.

Star

Der Star gehort zu den besonders geschitzten Arten (§) und ist in Niedersachsen als
geféahrdet eingestuft (RL-NI 3). Ein Star konnte bei einer Begehung auf der Planflache
bei der Nahrungssuche beobachtet werden. Durch die Eingriffe werden keine Brut- und
Lebensstétten zerstort. Nahrungs- und Jagdhabitate unterliegen den Bestimmungen
des § 44 (1) BNatSchG nur, wenn sie eine essenzielle Voraussetzung fir die Funktion
einer Fortpflanzungs- und Ruhestétte sind (GELLERMANN, 2003). Auf Basis der
Untersuchungen kann diese Bedeutung der Planflachen fir den Star nicht hergestellt
werden. Die 6kologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestétten im Umfeld des
Plangebietes bleibt aus Sicht des Gutachters im rdumlichen Zusammenhang erhalten.

Fir die weiteren ,besonders geschitzten Vogelarten“ (Tab.1) ist durch die Eingriffe im
Plangebiet keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen
zu erwarten. Geeignete Habitate fur die betroffenen Arten sind im Umfeld vorhanden.
Damit bleibt in diesem Zusammenhang die 6kologische Funktion der von dem Eingriff
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestatten im rAumlichen Zusammenhang weiterhin
erfillt.

Zur Vermeidung der Tétung oder Verletzung von Individuen (§ 44 Abs. 1 Nr.1) ist die
Bauzeitenregelung zu beachten; s.u..

4.3. Fledermause

Es liegen keine belastbaren Hinweise auf die Nutzung des Plangebietes als Ruhe- oder
Fortpflanzungsstatte durch streng geschutzte Fledermausarten vor.

Spechthdhlen und stehendes Totholz konnten nicht festgestellt werden. Das zum Abriss
vorgesehene Gebaude wurde grindlich untersucht. Einflige in den unterkellerten
Bereich sind nicht moglich. Geeignete Hohlrdume in Verkleidungenen etc, bestehen
nicht. Zum Dachboden bestehen zwar Zuflugmdglichkeiten, jedoch finden sich keine,
insbesondere mardersicheren Quartiermoglichkeiten. Hinweise wie Nahrungsreste oder
Fledermauskot konnten ebenso nicht nachgewiesen werden.
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Die bestehenden Gehdlze und Randstrukturen stellen teilweise potentiell geeignete
Nahrungshabitate fur Fledermause dar. Insbesondere die Eichen sind aufgrund ihres
Insektenreichtums hervorzuheben. Eine essentielle Bedeutung fur Fortpflanzungsstatten
im Umfeld, wird auf Basis der Untersuchungen nicht hergestellt, trotzdem wird aber
empfohlen den Baumbestand soweit es die ,Wegesicherungspflicht* ermdglicht, zu
erhalten und insbesondere die Eichen mit BHD Uber 60 cm zum Erhalt festzusetzen.

4.4 Waldameisen

Nester hlgelbauender Waldameisen (Formica rufa — Gruppe) wurden nicht festgestelit.

5 MaBnahmen zur Vermeidung von Beeintrachtigungen

Schonende Bauausfiihrung

e Vermeidung von baubedingten Beeintrachtigungen (Tétung, Verletzung, Stérung)
von Individuen

e Mdglichst Schutz und Erhalt der Vegetation (Baume, Gehdlze, Unterwuchs),
Rodung und Féllung von Gehdlzen nur im unbedingt notwendigen Umfang.

¢ Klare Abgrenzung von Baufeldern; wahrend der Brutzeit (1.Mérz bis 30.Juni) keine
Ausdehnung des Baufeldes bzw. temporéarer Zufahrtswege Uber das Plangebiet
hinaus.

¢ Beeintrachtigungen und Beschadigung des Vegetationsbestandes auBerhalb des
Baufeldes sind zu unterlassen

e Zu erhaltende Baume und Vegetationsbestédnde sind durch ausreichende
SchutzmaBnahmen geméaBl den Regelwerken vor Bauschadigung zu schitzen
(Krone, Stamm und Wurzelbereich)

Bauzeitenregelung
¢ Alle Arbeiten an Gehdlzen (Fallung/Rodung/Beseitigung) haben zum allgemeinen
Schutz von Brutvdgeln entsprechend der gesetzlichen Regelungen des §39 (5) 1.
BNatSchG in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28./29. Februar stattzufinden. Der
gleiche Zeitraum sollte fur den Abriss des Gebaudes festgelegt werden. Bei
Eingriffgen auBerhalb dieses Zeitraumes ist eine Okologische Baubegleitung
(OBB) vorzusehen.
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6 Ergebnis der artenschutzrechtliche Priifung nach § 44 Abs. 1 und 5
BNatSchG

Die artenschutzrechtliche Prifung kommt zu dem Ergebnis, dass unter der
Berucksichtigung der beschriebenen Vermeidungsmafinahmen fur keine betrachtete Art
eine erhebliche Beeintrachtigung des Erhaltungszustandes der lokalen Population zu
erwarten ist.

Unter den genannten Voraussetzungen werden keine Zugriffsverbote nach § 44 (1)
BNatSchG beriihrt.

Die verbindliche Genehmigungsfahigkeit des Vorhabens aus artenschutzrechtlicher
Sicht obliegt der Genehmigungsbehérde.
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1. Anlass

Die Gemeinde Bispingen strebt an der Borsteler Stral3e in Neu Borstel nordlich des
Bahniiberganges eine Flachennutzungsplananderung und einen Bebauungsplan fir den
Neubau einer Kindertagesstétte in Bispingen an. Im Bereich der Teilflache 1 (siehe
Abb. 1) ist in diesem Zusammenhang zu kléren, ob im Plangebiet nach 8§30
BNatSchG oder 8 24 NAGBNatSchG gesetzlich geschiitzte Biotope betroffen sind.
Mit einer entsprechenden Untersuchung wurde das Landschaftsarchitekturbiro Prof.
Dr. Kaiser (Arbeitsgruppe Land & Wasser) im August 2022 beauftragt.

Abb. 1: Lageder Tellflache 1 (eingenordet, verkleinert).
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2. Methodische Hinweise

In der ersten August-Héalfte 2022 erfolgte eine Ortsbegehung des Untersuchungsge-
bietes. Die vorgefundene Vegetation wurde entsprechend dem Kartierschlissel der
Fachbehdrde fur Naturschutz (v. DRACHENFELS 2021) den Biotoptypen zugeordnet.
Die Klarung der Schutztatbestandssachverhalte des § 30 BNatSchG und des § 24
NAGBNatSchG (gesetzlich geschiitzte Biotope) erfolgt nach den bel v. DRACHENFELS
(2021, vergleiche auch NLWKN 2021) genannten Kriterien. Die Nomenklatur erfass-
ter Pflanzensippen folgt GARVE (2004).

3. Bestandssituation

Die Teilflache 1 besteht im Norden aus einem gepflasterten Parkplatz (OVP v) sowie
gepflasterten und geschotterten Wegen (OVW v, OVP's), die von Siedlungsgeholzen
aus Uberwiegend heimischen Gehdlzen (HSE) eingerahmt werden. Westlich davon
schlief?t sich ein bebautes Hausgrundsttick (OEL) mit Garten mit Grof3baumen (PHG)
an.

Nach Siden befindet sich Bebauung (OEL) die von artenreichen Scherrasen (GRR)
und einer etwa 15 m?2 grof3en Heide-Rabatte (ER), Ziergehdlzen aus tberwiegend nicht
heimischen Gehdlzen (BZN) sowie gepflasterten oder geschotterten Platzflachen
(OVM v, OVM s) umgeben ist. Im Siden wird die Flache offensichtlich seltener ge-
maht, so dass sie hier die Vegetation eines sonstigen feuchten Extensivgrinlandes
(GEF) aufweist. Nur auf einer 8 x 20 m? umfassenden hoher gelegenen Teilflache im
Nordosten ist die Grinlandvegetation artenreicher, so dass sie hier als mageres me-
sophiles Grinland kalkarmer Standorte ohne typische Mahwiesenarten (GMA x) ein-
zustufen ist. Auf dem artenarmen Extensivgriinland stehen einzelne junge Stiel-Eichen
(Quercus robur) und Eschen (Fraxinus excelsior).

Zwischen dieser Grunlandflache und der stdlich verlaufenden Eisenbahnlinie (OVE)
befindet sich ein Gehdlzbestand, der als Eichen-Mischwald lehmiger, frischer Sandbo-
den des Tieflandes (WQL) mit ruderalisierter Vegetation einzustufen ist. Am Ful3e des
Bahndammes befindet sich bereits auf3erhalb des Plangebietes ein Sumpf mit einem
lGckigen Weiden-Sumpfgebiisch nahrstoffreicher Standorte und sonstigem nahrstoff-
reichen Sumpf (BNR/NSR) unter anderem mit Flutendem Schwaden (Glyceria flui-
tans) und Wald-Simse (Scirpus sylvaticus), an dessen Randern Schwarz-Erlen (Alnus
glutinosa) und Moor-Birken (Betula pubescens) stehen.

Westlich des artenarmen Extensivgrinlandes schlieffen sich Birken-Pionierwald
(WPB) und Kiefernforst (WZK) an, westlich dieser Gehdlze eine feuchte Sandheide
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mit Wacholdergebtisch ndhrstoffarmer Sandbdden (HCF/BWA), die teils von Besen-
heide (Calluna vulgaris), teils von Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) dominiert wird
und die teils vergrast ist. Nach Westen geht die Heide in eine trockene Sandheide
(HCT) Uber. Stdlich der Heide befindet sich ein Kiefernwald armer, feuchter Sandbo-
den (WKF).

4. Schutztatbestédnde

Zu den nach 8 30 BNatSchG gesetzlich geschiitzten Biotopen gehort der Sumpf am
FulRe des Bahndammes (BNR/NSR), der aber aulferhalb des Plangebietes liegt.

Dem sonstigen feuchten Extensivgrinland (GEF) fehlt eine hinreichende Zahl kenn-
zeichnender Arten des mesophilen, Feucht- oder Nassgrinlandes, so dass es sich nicht
um ein nach 8 30 BNatSchG oder § 24 NAGBNatSchG gesetzlich geschitztes Grin-
land handelt. Erforderlich wéaren mindestens finf kennzeichnende Sippen
(v. DRACHENFELS 2021), tatsachlich vorhanden sind jedoch nur drel Stiick (vergleiche
Tab. 1). Das benachbarte magere mesophile Grinland kalkarmer Standorte ohne typi-
sche Mahwiesenarten (GMA x) erflllt zwar von der Artenzusammensetzung her die
Kriterien fir ein nach 8 24 NAGBNatSchG geschiitztes mesophiles Griinland, jedoch
werden die fur den Schutz erforderlichen Mindestflachengréf3en deutlich unterschrit-
ten. Die Mindestbreite muss etwa 10 m betragen, die Mindestfl&chengrofie je nach
Auspragung 500 bis 2.500 m? (v. DRACHENFELS 2021). Tatsachlich ist die Fléache nur
8 m breit und 160 m2 grof3.

Bel der Heide-Rabatte (ER) handelt es sich nicht um eine nach § 30 BNatSchG ge-
schiitzte Heidefl&che, da sie offensichtlich auf einer gartnerischen Anpflanzung beruht.
Neben der heimischen Besenheide (Calluna vulgaris) wéachst hier unter anderem auch
die in Niedersachsen nichtheimische Schnee-Heide (Erica carnea).

Die feuchte Sandheide mit Wacholdergebiisch néhrstoffarmer  Sandboden
(HCF/BWA) westlich des Kiefernforstes dagegen ist als nach 8 30 BNatSchG gesetz-
lich geschitzter Biotop einzustufen. Die in Tab. 2 dokumentierte Vegetationszusam-
mensetzung belegt diese Zuordnung. Die Abb. 2 zeigt die Abgrenzung des geschiitzten
Biotopes. Er beginnt im Norden etwa 63 m westlich des westlichen Fahrbahnrandes
der Borsteler Stral3e und erstreckt sich vom Weg am Nordrand gemessen 45 m in siid-
liche Richtung. Damit reicht der geschitzte Biotop in geringem Umfang in das Plan-
gebiet hinein.

Bel alen dbrigen im Untersuchungsgebiet vorkommenden Biotoptypen handelt es
nicht um gesetzlich geschitzte Biotope nach §30 BNatSchG oder §24 NAG-
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BNatSchG. Auch sind keine nach 8 22 NAGBNatSchG pauschal geschiitzten Wallhe-

cken vorhanden.

Tab. 1.  Vegetationszusammensetzung des sonstigen feuchten Extensivgrinlandes

(GEF).

Mengenangaben: 1 = selten, 2 = verbreitet, 3 = stellenweise dominant, 4 = grof3fl&chig dominant.

Sippen des mesophilen, Feucht- oder Nassgrinlandes sind durch Fettdruck kenntlich gemacht

Agrostis capillaris 2
Bellis perennis 2
Capsella bursa-pastoris 2
Cerastium holosteoides 2
Conyza canadensis 2
Galium aparine 1
Geranium pusillum 2
Glechoma hederacea 2

Holcus lanatus 2
Lolium perenne 2
Lotus pedunculatus 2
Poa trivialis 2
Ranunculus repens 2
Taraxacum officinale 2
Trifolium repens 2

Tab. 2. Vegetationszusammensetzung der feuchten Sandheide mit Wacholderge-
busch nahrstoffarmer Sandbdden (HCF/BWA).

Mengenangaben: 1 = selten, 2 = verbreitet, 3 = stellenweise dominant, 4 = grof¥flachig dominant, B =

Baumschicht, S = Strauchschicht.

Agrostis capillaris 2
Betula pendula S 2
Betula pubescens S 2
Calluna vulgaris 3
Deschampsia flexuosa 2
Dryopteris carthusiana 1
Festuca ovina agg. 2

Molinia caerulea 2
Pinus sylvestris B 1
Pinus sylvestris S 2
Quercus robur S 2
Rubus fruticosus agg. 2
Vaccinium myrtillus 3
Vaccinium vitis-idaea 2
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E= gesetzlich geschiitzter Biotope

Abb. 2:  Abgrenzung der gesetzlich geschiitzten Heide (eingenordet, Kartengrund-
lage: Google-L uftbild).
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Betreff: Bispingen, Kita Borsteler Straf3e (L 212) - Bedarf 10.08.2022 17:49:26

Querungshilfen

An: "Sylvia Rose™ <s.rose@bispingen.de>

von: post@zacharias-verkehrsplanungen.de

Prioritéat: Normal

Anhénge: 1

EFA-Auszug.pdf 2.391.961 Bytes 10.08.2022 17:50:06

Sehr geehrte Frau Rose,

in der Gemeinde Bispingen ist an der Borsteler Stral3e (L 212) die Anlage einer Kita fiir ca. 80 Kinder
geplant. Erganzend ist von ca. 10 Beschéftigten auszugehen.

Fir die Borsteler Straf3e (L 212) kann gemaR vorliegender Verkehrsdaten naherungsweise von ca.
3.500 Kfz/ Werktag (Summe beider Fahrtrichtungen) ausgegangen werden. Die Annahmen liegen auf
der sicheren Seite. In der Spitze ergeben sich rund 10% dieser Tagesbelastung, d.h. ca. 350 Kfz/ h.
Dabei ist die Morgenspitze zumeist etwas geringer als die Nachmittagsspitze, in der sich Berufsverkehre
mit Wirtschaftsverkehren, Einkaufs- und Besorgungsfahrten und Freizeitfahrten tGberlagern.

Ein GroRteil der Kinder wird in der Gemeinde Bispingen sicherlich mit dem Pkw zur Kita gefahren und
wieder abgeholt. Morgens werden die Kinder Gberwiegend in einem kurzen Zeitraum zur Kita gebracht.
Am Nachmittag erfolgt die Abholung zumeist zeitlich deutlich gestreckter tiber einen langeren Zeitraum.

Vereinfacht wird angenommen, dass die Halfte der Kinder die Borsteler Stral3e queren muss und dies
direkt in Hohe der Kita tut. Dabei ist es dann auch unerheblich, ob die Kinder zu Fufd oder mit dem
Fahrrad gebracht werden oder ob — ggf. aufgrund begrenzter Stellplatze — die Eltern auf der Ostseite der
Borsteler StralRe parken und das Kind dann bei Querung der Stral3e in die Kita bringen. Damit ergeben
sich in der morgendlichen Spitzenstunde die folgenden rein theoretischen Querungszahlen:

0 40 von 80 Kindern missen die StralRe queren.



0 40 Kinder werden von 40 Eltern begleitet.
0 40 Eltern mussen die StralRe auf dem Rickweg von der Kita wieder die Stral3e queren.

o Vor der Offnung der Kita haben noch 5 Mitarbeiter die Borsteler StralRe gequert.

e Esergeben sich in dieser theoretischen Maximalabschatzung ca. 125 Querungen in der morgendlichen
Spitzenstunde. In der Praxis erfolgen die Querungen aber nicht nur direkt vor der Kita, sofern auch im
weiteren Verlauf der Borsteler Stral3e. Zudem werden die Kinder nicht alle in einer Stunde zur Kita
gebracht. Vielmehr erstreckt sich der Zeitraum eher iber 1 bis 2 Stunden. Sofern auf dem Grundstiick
ausreichende Stellplatze zur Verfiigung stehen, wird die StraRe von Kindern und Eltern, die mit dem Pkw
anreisen, gar nicht gequert.

Gemal der Empfehlungen fiir Ful3gangerverkehrsanlagen (EFA) gelten in Abhangigkeit von der zulassigen
Hochstgeschwindigkeit, der Kfz-Verkehrsbelastungen und der Ful3gangerquerungen verschiedene Hinweise
zum Einsatzbereich von Querungsanlagen (siehe beigefiigte PDF-Datei):

e Daraus lasst sich zunachst nicht zwingend ableiten, dass Querungsanlagen an dieser Stelle entbehrlich
sind. Es lasst sich aber auch nicht ableiten, dass Querungsanlagen notwendig sind.

e Gemal Bild 6 der EFA sind bei einer Kfz-Verkehrsmenge von 350 Kfz/ h, 125 FuRgangerquerungen und
einer zulassigen Hochstgeschwindigkeit von 50 km/ h keine besonderen Querungsanlagen erforderlich.

= Daraus ergibt sich, dass aufgrund der Gblichen Parameter keine Querungsanlage (Mittelinsel,
vorgezogener Seitenraum, Fuldgangeriberweg, Bedarfssignalanlage) erforderlich ist.

= Allenfalls aus der Besonderheit (Querungen mit Bezug zur Kita) lie3e sich der Bedarf einer
Querungsanlage zum Schutz besonders schutzbedirftiger Fu3géanger ableiten. Dabei ist aber zu
berlicksichtigen, dass die Kinder jeweils gebracht und abgeholt werden. Kinder queren die Stral3e
damit nicht alleine, sondern mit einer Aufsichtsperson. Ein besonderer Schutz ist demnach nicht
erforderlich.

Aus meiner Sicht ergibt sich hier kein besonderer Querungsbedarf. Die Einrichtung einer
Querungsanlage ist nicht erforderlich: Die Anzahl der hier querenden Fu3ganger ist voraussichtlich
nur gering. Die theoretisch angenommenen 125 Querungen werden in der Praxis bei weitem nicht
erreicht. Die Verkehrsbelastung der Bosteler Strafl3e sind mit ca. 3.500 Kfz/ Werktag ebenfalls nicht
UberméaRig. Die zulassige Hochstgeschwindigkeit ist mit 50 km/ h ebenfalls fur Siedlungsbereiche
Ublich. Aufgrund des geraden StraRenverlaufs ist die Fahrbahn gut einsehbar. Kita-Kinder als
besonderes schutzbedirftige FulRgénger queren die Fahrbahn nur in Begleitung einer
Aufsichtsperson.

Mit freundlichen GriiRen
Dipl.-Geogr. Lothar Zacharias

Zacharias Verkehrsplanungen
Buro Dipl.-Geogr. Lothar Zacharias
vormals Verkehrsplanungsbiro Hinz

Hilde - Schneider - Allee 3, 30173 Hannover
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Anlage:

Zum ,Speziellen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag -Kita-
Planung Heidjerhaus, 29646 Bispingen“ vom 30.07.2021

Erganzung: Artengruppe Reptilien

im Auftrag von:

H&P Ingenieure GmbH
Albert-Schweitzer-StralBe 1
30880 Laatzen

vorgelegt von:

Dipl.-Biol. Jan Brockmann
Am Latten Stimbeck 15
29646 Bispingen
Tel. 05194-970839

am 27.09.2022



1 Anlass und Aufgabenstellung

Im Jahr 2021 erfolgte eine ,Artenschutzrechtliche Prifung“ gem. § 44 BNatSchG fur
folgende Artengruppen: Vogel, Fledermause, Waldameisen.

Anfang August 2022 wurde eine ergdnzende Untersuchung im Hinblick auf die
Artengruppe der Reptilien beauftragt.

2 Methode

Bereits im Jahre 2021 erfolgten am 30.03./18.04./06.05./19.05./09.06. Begehungen des
Gelandes. Auch wenn bei diesen Kartierungen die Randsdume im Hinblick auf
Waldameisen und Strukturen fir weitere planungsrelevante Artengruppen bereits
abgesucht wurden, so waren die Termine/Uhrzeiten nicht spezifisch auf die Artengruppe
der Reptilien ausgerichtet.

Am 09.08., 12.09., 23.09.2022 erfolgten erganzende Begehungen mit Absuche der
Rands&ume, die im Hinblick auf Uhrzeiten und Witterung spezifisch auf die Artengruppe
zugeschnitten waren (vergl. LUKAS, 2014).

3 Bewertung

Im nahen Umfeld (Heidepark Bispingen), befinden sich Areale, die potentielle und
wertgebende Habitate fir die Artengruppe der Reptilien bieten (Abb. 2). Diese Flachen
sind vom Plangebiet durch einen Gehdlzriegel deutlich abgetrennt (Abb. 1). Nach der
Erstbegehung der Planflache 2021 wurde die Planflache als nicht wertgebend fir
Reptilien eingeschétzt.

Abb. 1: Lage — Heide-Park (1), Gehdlzriegel (2), Plangebiet (3)
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Abb. 2: Potentielle Reptilienhabitate im Heidepark

Im Gegensatz zu den offenen, reich strukturierten Flachen im Heidepark (Abb. 2)
erscheint das untersuchte Areal des Heidjerhauses als wenig geeignet fir Reptilien:

- Fast die komplette Flache, insbesondere sudlich des Heidjerhauses ist aufgrund
des umgebenden Baumbestandes fast ganztagig beschattet. Die Flache und die
Randsaume wirken eher ,finster und feucht” (Abb. 3). Nur die Areale nérdlich des
Heidjerhauses (Rabatten mit Ziergehdlzen) und ein kleiner Waldrandabschnitt
sind zumindest in den Morgenstunden besonnt (Abb. 4).

- Wertgebende Strukturen wie stidexponierte Hangneigungen, Offenboden,
liegendes Totholz oder Steinhaufen fehlen. Gepragt ist die Flache von
ehemaligen Zierrasen / verfilztem Gras.

- Die unmittelbare Nahe zur stark befahrenen StraBe (Zerschneidung) und zum
Siedlungsbereich (Katzen) und Hundespaziergénger sind fur die Artengruppe
ebenfalls nicht férderlich.

Abb. 3: Areal sudlich Heidjerhaus
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Abb. 4: Areal nérdlich Heidjerhaus

Im Plangebiet konnten keine Reptilien festgestellt werden. Weder die Begehungen im
Jahr 2021 noch die reptilienspezifische Absuche in 2022 haben Hinweise auf ein
Vorkommen von Reptilien im Plangebiet gegeben.

3 Ergebnis der artenschutzrechtliche Prufung nach § 44 Abs. 1 und 5
BNatSchG (Artengruppe Reptilien)

Die artenschutzrechtliche Prifung kommt zu dem Ergebnis, das fur die Artengruppe der
Reptilien keine erhebliche Beeintrachtigung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population zu erwarten ist.

Unter den genannten Voraussetzungen werden keine Zugriffsverbote nach § 44 (1)
BNatSchG beriihrt.

Die verbindliche Genehmigungsfahigkeit des Vorhabens aus artenschutzrechtlicher
Sicht obliegt der Genehmigungsbehérde.

Dipl.-Biol. Jan Brockmann - Am Liitten Stimbeck 15 - 29646 Bispingen - www.heide-ranger.de



4 Literatur

DRACHENFELS, O. v. (2011): Kartierschlissel fur Biotoptypen in Niedersachsen, Naturschutz
Landschaftspfl. Niedersachs., Heft A/4, 1-326, Hannover

GELLERMANN, M. (2003): Artenschutz in der Fachplanung und der kommunalen
Bauleitplanung, NuR 2003, 385 — 394

LUKAS, A. (2014): Die Zauneidechse in der Planungspraxis, Recht der Natur-Schnellbrief 182 —
Jan./Feb. 2014

NLWKN (2010): Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschutzten Arten -
Tabelle Teil A: Wirbeltiere, Pflanzen und Pilze; Stand 01.11.2008 (Korrigierte Fassung
01.01.2010)

Dipl.-Biol. Jan Brockmann - Am Liitten Stimbeck 15 - 29646 Bispingen - www.heide-ranger.de



	Pläne und Ansichten
	2022-03-18 FNP 133-1 rechtswirksame Darstellung Bispingen
	2022-03-18 FNP 133-Legende 1
	2022-03-18 FNP 133-Legende 2
	2022-03-18 FNP 133-2 Änderungsdarstellungen


